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Sehr geehrte Damen und Herren!
Liebe Kolleginnen und Kollegen!

der Euroklasse 6 schmutzigere Luft 
ansaugen, als sie emittieren, aber das 
ist immer noch nicht bis zur Bevöl-
kerung und zur Politik vorgedrungen. 
Deshalb weisen wir erneut darauf 
hin – mit unserem Auftritt bei der 
Rebenland Rallye, aber auch schon 
im Vorfeld haben wir im Rahmen 
einer Pressekonferenz auf die Um-
weltfreundlichkeit unserer Fahrzeuge 
hingewiesen. Einen Aha-Effekt bei 
den Journalisten haben wird mit un-
serer Meldung erzielt, dass man durch 
Betankung der Verbrenner mit HVO 
100-Diesel sofort eine 90-prozentige 
Reduktion von CO2 erreichen könn-
te. Auch das hat die TU Graz bestä-
tigt. Und dabei kostet der HVO 100 
nur wenige Cent je Liter mehr. Was 
jedoch das Verkehrsministerium an-
belangt: Es müsste sich der Einsatz 
von HVO 100 auch bei der Maut 

niederschlagen, was es derzeit nicht 
tut. Das gilt es nun mit Vehemenz 
einzufordern.

In diesem Sinne hoffen wir, dass all 
jene, die eine Karte von insgesamt 
250 Eintrittskarten zur Rallye ergat-
tert haben, viel Spaß in Leutschach 
hatten (siehe auch Seite 6 bis 9). 

Und von mir das Versprechen: Wir 
kämpfen weiter im Interesse der 
Transportwirtschaft.

Schon seit Jahren arbeiten wir als 
Fachgruppe und Interessenvertretung 
an einer Verbesserung des Images von 
Branche und Fahrerberuf. Mit dem 
heurigen Hauptsponsoring der Re-
benland Rallye in Leutschach durch 
„FRIENDS on the Road“ versuchen 
wir einen neuen Weg zu gehen. Image 
beruht auf Emotionen, das Rallye-Ge-
schehen auch. Der Rallye- wie auch 
der Lkw-Fahrer bewegt modernste 
Fahrzeugtechnologien. Beide Berei-
che treiben Themen wie Gewichtsop-
timierung, Kraftstoffverbrauch und 
Routenplanung. 
Wir wollen mit unserem Rallye-Auf-
tritt der Öffentlichkeit vermitteln, 
welche Innovationen die Technik zu 
bieten hat, und dass der Lkw auch 
sauber ist. Dazu gab es zwar schon 
vor drei Jahren eine Studie von der 
TU Graz, die bestätigt hat, dass Lkw 
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90 Prozent weniger CO2 sind sofort möglich

Niemand fährt zum Spaß spazieren, 
um jemanden zu ärgern. Man trans-
portiert mit dem Lkw, weil der Be-
darf da ist und weil die Bahn vieles 
nicht abdecken kann“, betont Peter 
Fahrner, steirischer Fachgruppenob-
mann der Güterbeförderer und sagt: 
„Unser Slogan – der Lkw bringt, was 
wir täglich brauchen – kommt nicht 
von ungefähr.“ Die Güterbeförde-
rung ist schlichtweg DER Motor für 

die Wirtschaft, damit sie läuft. Und 
weil es ohne Lkw nicht geht, steigt 
derzeit stetig auch der Druck auf 
die Transportwirtschaft auf E-Lkw 
umzusteigen, weiß Fahrner nur zu 
gut: „Doch nicht nur die Ladeinfra-
struktur ist nicht vorhanden, auch 
die Stromkapazitäten könnten bei 
einem großflächigen Umstieg auf 
E-Lkw nicht gestemmt werden.“ 
Fahrner ist mit seinem Unternehmen 

tenerneuerung auf dem Lkw-Sektor 
zu einem deutlichen Rückgang der 
Emissionen. Bereits seit 2014 liegt 
der Emissionsstandard am Schwer-
verkehrssektor bei Euro 6, wodurch 
der Einfluss der modernen Fahrzeuge 
auf die Luftqualität nur noch gering-
fügig ist, wie auch von der TU-Graz 
durch Messungen bestätigt wurde: 
Man kann sagen, dass der modere 
Euro-6-Lkw schmutzigere Luft an-
saugt, als emittiert wird. „Dass die 
Emissionen dennoch gestiegen sind, 
ist dem Umstand geschuldet, dass 
im Pkw-Bereich der Dieselantrieb 
im gleichen Zeitraum gestiegen ist, 
und auch die Transporte zahlenmä-
ßig mehr geworden sind“, erklärt 
Fahrner. Leider habe das auch dazu 
geführt, dass in den letzten Jahren 
immer mehr Fahrverbote für Lkw er-
lassen wurden: regionale Lkw-Fahr-
verbote unterschiedlichster Ausprä-
gungen, die massive Umwegverkehre 
produzieren, und Fahrverbote für di-
verse Euroklassen im Rahmen vom 
IG-L oder die jüngste Verordnung im 
Rahmen des Abfallwirtschaftsgeset-
zes, dass man ab 200 österreichische 
Straßenkilometer mit mehr als 10 t 
Abfall auf die Schiene muss. „Ein Irr-
sinn“, wie Fahrner immer sagt, aber 
nicht nur wegen der Umwegverkeh-
re. Man könnte auf einen Schlag 90 
Prozent der CO2-Emissionen verrin-
gern, wenn man bei der Betankung 
der Verbrennungsmotoren etwa auf 
HVO-100-Diesel umsteigt.
 
Konstantin Weller von der TU Graz 
bestätigt und führt aus: „Die Die-
selvariante HVO wie auch E-Fuels 
können bei den herkömmlichen Ver-
brennungsmotoren sofort zum Ein-
satz kommen und würden für eine 
sofortige und effektive Reduktion der 
CO2-Emissionen sorgen. In seiner 
Dissertation beschäftigte er sich mit 
Emissionen von schweren Lkw, daher 
weiß er: „HVO 100 ist ein biogener 
Kraftstoff, der sofort verfügbar ist 
und eine CO2-Reduktion von mehr 
als 90 Prozent im Vergleich zu fossi-

lem Diesel mit sich bringt, wenn die-
ser hauptsächlich aus Speiseabfällen 
gewonnen wird.“ Das Gute ist auch, 
dass beim Einsatz von E-Fuels als 
auch von biogenen Kraftstoffen die 
bestehende Tankstelleninfrastruktur 
genutzt werden kann. Zudem seien 
die Kosten von biogenen Kraftstof-
fen nicht überbordend höher. Weller 
spricht von derzeitigen Mehrkosten 
von wenigen Cent je Liter. In Zu-
kunft sind sogar sowohl bei E-Fuels 
als auch bei biogenen Kraftstoffen 
Kosten von unter 1 Euro pro Liter 
angekündigt.
 
„Schon bald wird die saubere Tech-
nologie der Euro-6-Emissionsnorm 
von Euro 7 abgelöst“, weiß auch 
Logcom-Präsident Christian Spen-
del als Friend-on-the-Road-Vertreter. 
„Innovation und modernste Techno-
logien sind am Lkw-Sektor Standard, 
genauso wie am Rallye-Sektor auch. 
Deshalb haben wir uns entschieden, 
das Hauptsponsoring der Reben-
land Rallye am 15. und 16. März 
in Leutschach zu übernehmen“, 
freut sich Spendel. Mit an Bord, den 
mehrfachen Rallye-Staatsmeister 
und Motorsport-Idol Achim Mörtl, 
„der in einem unserer zwei Voraus-
autos Gas geben wird.“ Für Spendel 
transportiert der Lkw nicht nur was 
wir täglich brauchen, sondern auch 
Emotionen. Spendel erläutert: „Wir 
sehen viele Parallelen zwischen dem 
Rallyesport und dem Gütertransport 
auf der Straße. Rallye- und Lkw-Fah-
rer bewegen hochtechnisierte Fahr-
zeuge. Der Lkw-Fahrer arbeitet für 
einen möglichst ökologischen und 
ökonomischen Betrieb seines Fahr-
zeuges und der Rallye-Fahrer arbeitet 
mit der gleichen Perfektion für die 
schnellstmögliche Rundenzeit. Beide 
treiben Themen wie Gewichtsopti-
mierung, Kraftstoffverbrauch, Rou-
tenplanung an.“ Um einen Impuls 
in die richtige Richtung zu setzen, 
habe man sich auch bei der Rallye 
dafür entschlossen, die gebuchten 
Vorausautos mit HVO-100 Diesel zu 

bedanken, lässt Spendel aufhorchen: 
„Die Politik ist jedenfalls beim The-
ma HVO gefordert und müsste die 
Verwendung jedenfalls offiziell aner-
kennen. Derzeit ist das nicht der Fall, 
denn bei der Maut findet die Verwen-
dung von HVO-Kraftstoff zu keiner 
Vergünstigung!“
Mit dem Engagement rund um die 
Rebenland Rallye möchten „LKW 
FRIENDS on the Road“ und die 
steirische Fachgruppe für das Güter-
beförderungsgewerbe der WKO Stei-
ermark auch Menschen ansprechen, 
die sich für Motorsport und Mobili-
tät begeistern und bisher noch nicht 
auf die Idee gekommen sind, diese 
Begeisterung auch beruflich umzu-
setzen – vielleicht hinter dem Lenk-
rad eines 500 PS starken Lkw.
 

 

Was ist HVO 100?
HVO steht für „hydrotreated 
vegetable oil“. Es handelt sich 
um hydriertes Pflanzenöl aus 
biologischen Rest- und Abfall-
stoffen. Der Kraftstoff spart im 
Vergleich zu fossilem Diesel 90 
Prozent CO2 ein.

INFO

Vor der Rallye – 
Einblicke in die Presse-
konferenz finden Sie hier:
WKO.tv Next Generation
https://wko.tv/video/12985

im Cargocenter Graz stationiert. 
„Wenn man bedenkt, wie viele Lkw 
dort Waren auf die Schiene bringen 
und von dort holen, kann man sich 
vorstellen, wenn alle Lkw am Abend 
am Stromnetz andocken würden, 
dass Graz und Graz-Umgebung fins-
ter sein würden.“
 
Seit Ende der 90er-Jahre kam es in 
Österreich durch eine rasante Flot-

INFO

„LKW FRIENDS on the Road“ stieg als Hauptsponsor mit der steirischen Fachgruppe Güterbeförde-
rung erstmals ins Rallye-Geschehen ein und machte die Rebenland Rallye zur gelben Veranstaltung. 
„Es gibt viele Parallelen zwischen Lkw und dem Rallye-Sport“ sagt Peter Fahrner, Obmann der steiri-
schen Transporteure. „Zudem erhoffen wir uns unter den PS-faszinierten Rallye-Fans auch Interesse 
am Lkw zu wecken. Denn gutes Fahrpersonal ist immer gefragt.“
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Untenstehend finden Sie die Gehaltstabelle für 2024 des 
Kollektivvertrages Güterbeförderung und Kleintransport 
Angestellte.
Unter www.wko.at/kollektivvertrag/kollektivvertrag-gueter-
befoerderung-angestellte-2024 finden Sie den gesamten Kol-
lektivvertrag.

KV-Güterbeförderung Arbeiter 
unterschrieben und hinterlegt
Der KV-Güterbeförderung Arbeiter ist nun unterschrie-
ben und auch im digitalen Amtsblatt kundgemacht.
Die KV-Stundenlöhne (keine IST-Löhne), die KV-Lehr-
lingsentschädigung sowie die KV-Zulagen wurden mit 
1. Jänner 2024 um 9,67 Prozent erhöht.

Der Kollektivvertrag ist in der Kollektivvertragsdaten-
bank bzw. auf unserer Website abrufbar.

www.wko.at/stmk/transport-verkehr/gueterbefoerde-
rungsgewerbe

KV-Güterbeförderung und 
Kleintransport 
Angestellte 2024
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Aus Anlass einiger Anfragen aus den 
Bundesländern Kärnten und Salz-
burg nimmt das Bundesministerium 
für Klimaschutz, Umwelt, Energie, 
Mobilität, Innovation und Techno-
logie (BMK) in obiger Angelegenheit 
wie folgt Stellung:

Bescheinigung über die 
Prüfung zu Erlangung der 
Grundqualifikation für den 
Güterkraft- oder Personen-
kraftverkehr

Artikel 9 Subabs. 1 der Richtlinie 
2022/2561/EU über die Grundqua-
lifikation und Weiterbildung der 
Fahrer bestimmter Kraftfahrzeuge 
für den Güter- oder Personenkraft-
verkehr (in der Folge: die Richtlinie) 
normiert, dass Staatsangehörige eines 
Mitgliedstaats die Grundqualifika- 
tion in dem Mitgliedstaat erlangen, 
in dem sie ihren ordentlichen Wohn-
sitz haben beziehungsweise normie-
ren § 14d Abs. 1 Gelegenheitsver-
kehrs-Gesetz 1996 (GelverkG) und § 

seine Tätigkeit aufnehmen. Die Aus-
stellung eines österreichischen Fah-
rerqualifizierungsnachweises mittels 
Anerkennung einer Grundqualifi-
kationsbescheinigung aus einem an-
deren Mitgliedstaat ist daher grund-
sätzlich nicht erforderlich und in 
Österreich auch nicht zulässig.

Bescheinigung über eine Wei-
terbildung für den Güterkraft- 
oder Personenkraftverkehr

Gemäß Artikel 9 Unterabs. 3 der 
Richtlinie durchlaufen die in Artikel 
1 Buchstaben a und b (Staatsange-
hörige eines Mitgliedstaats und eines 
Drittlands) genannten Kraftfahrer 
die Weiterbildung gemäß Artikel 7 in 
dem Mitgliedstaat, in dem sie ihren 
ordentlichen Wohnsitz haben, oder 
in dem Mitgliedstaat, in dem sie ar-
beiten beziehungsweise normieren 
§ 14d Abs. 3 GelverkG und § 19c 
Abs. 3 GütbefG, dass Lenker, die 
ihren Hauptwohnsitz in Österreich 
haben oder bei einem in Österreich 
niedergelassenen Unternehmen ar-
beiten, die Weiterbildung in Öster-
reich durchlaufen können.

Im Bereich der Weiterbildung be-
steht also – wohl vermehrt im grenz-
nahen Raum – für einen Lenker, der 
in einem Mitgliedstaat wohnt und in 
einem anderen arbeitet, eine Wahl-
möglichkeit hinsichtlich des Mit-
gliedstaates, in dem er seine Weiter-
bildung absolviert.

Das BMK ist ursprünglich davon 
ausgegangen, dass eine Wahlmöglich-
keit hinsichtlich des Weiterbildungs-
mitgliedstaats auch bedeuten muss, 
dass die beiden betroffenen Mitglied-
staaten wechselseitig Weiterbildungs-
bescheinigungen des jeweils anderen 
Mitgliedstaates für die Ausstellung ei-
nes Fahrerqualifizierungsnachweises 
anerkennen. Dies wird jedoch, wie 

diesbezügliche Erfahrungen (etwa 
mit den Nachbarländern Ungarn 
und Tschechien) gezeigt haben, nicht 
in allen Mitgliedstaaten so gesehen 
beziehungsweise gehandhabt. Bei-
spielsweise hatten ungarische Lenker, 
die in Ungarn wohnen und bei einem 
österreichischen Unternehmen arbei- 
ten, die Weiterbildung in Österreich 
absolviert; jedoch wurde die öster-
reiche Weiterbildungsbescheinigung 
von den ungarischen Behörden nicht 
anerkannt und diesen Lenkern daher 
auch kein ungarischer Fahrerqualifi-
zierungsnachweis ausgestellt. Zum 
damaligen Zeitpunkt gab es in Ös-
terreich auch noch keinen Fahrerqua-
lifizierungsnachweis im Scheckkar-
tenformat (die Eintragung des Codes 
„95“ in einen ungarischen Führer-
schein ist nicht möglich), weshalb als
„Notlösung“ für Fahrten innerhalb 
Österreichs die aktuellen Weiterbil-
dungsbescheinigungen mitgeführt 
werden mussten. Grenzüberschrei-
tende Fahrten konnten von solchen 
Lenkern jedoch mangels Fahrerqua-
lifizierungsnachweis nicht durchge-
führt werden.

Diese Problematik wurde an die 
Europäische Kommission (EK) her-
angetragen und in einer Sitzung des 
Ausschusses zur RL 2003/59/EG mit 
anderen Mitgliedstaaten und der EK 
diskutiert.
 
In dieser Diskussion betonte die EK, 
dass keine Bestimmung in der Richtli-
nie einem Mitgliedstaat verbietet, auf 
Basis einer Bescheinigung, die in ei-
nem anderen Mitgliedstaat ausgestellt 
wurde, einen Fahrerqualifizierungs-
nachweis auszustellen. Gleichzeitig 
könne die EK die Mitgliedstaaten 
auch nicht zwingen, einen solchen 
Fahrerqualifizierungsnachweis aus-
zustellen, da keine Verpflichtung zur 
Anerkennung einer in einem ande-
ren Mitgliedstaat absolvierten Wei-

terbildung bestünde. Die EK hielt 
weiterhin an der Ausstellung einer 
(in Österreich zusätzlichen) eigenen 
„Fahrerqualifizierungsnachweiskarte“ 
fest, wodurch das Problem für Mit-
gliedstaaten, die den Fahrerqualifizie-
rungsnachweis grundsätzlich mittels 
Eintragung des Unionscodes in den 
Führerschein ausstellen, gelöst wer-
den könne. Trotz Ankündigung der 
EK, den Vorschlag betreffend einer 
verpflichtenden gegenseitigen An-
erkennung von Bescheinigungen zu 
prüfen, und der Stellungnahme Ös-
terreichs im Zuge des Änderungspro-
zesses der Richtlinie 2003/59/EG, ist 
keine entsprechende Bestimmung in 
die Richtlinie 2018/645/EU bezie-
hungsweise Richtlinie 2022/2561/
EU (kodifizierte Berufskraftfahrer-
richtlinie) eingeflossen.

Die Anerkennung einer Bescheini-
gung über eine in einem anderen 
Mitgliedstaat absolvierte Weiterbil-
dung zwecks Ausstellung eines ös-
terreichischen Fahrerqualifizierungs-
nachweises ist in Österreich – da 
nach einschlägigem EU-Recht nicht 
zwingend vorgeschrieben und zwecks 
Reduzierung des Verwaltungsauf-
wands – nicht mehr zulässig.

Die grundsätzliche Wahlmöglichkeit 
hinsichtlich des Mitgliedsstaates der 
Weiterbildung bleibt jedoch weiter-
hin bestehen, da ja im betreffenden 
Mitgliedstaat die Ausstellung eines 
Fahrerqualifizierungsnachweises be-
antragt werden kann, der in allen 
Mitgliedstaaten – wie unter dem 
Punkt „Bescheinigung über die Prü-
fung zu Erlangung der Grundqua-
lifikation für den Güterkraft- oder 
Personenkraftverkehr“ dargelegt – 
anzuerkennen ist.

Für die Bundesministerin:
Mag. Christian Kainzmeier

Anerkennung von Bescheinigungen 
über die Berufskraftfahrerqualifikation

19c Abs. 1 Güterbeförderungsgesetz 
1995 (GütbefG), dass Lenker, die 
Staatsangehörige eines Mitglied- staa-
tes sind, die Prüfung zur Erlangung 
der Grundqualifikation in Österreich 
abzulegen haben, wenn sie ihren 
Hauptwohnsitz in Österreich haben.

Staatsangehörige eines Mitgliedstaa-
tes dürfen die Grundqualifikations-
prüfung somit nur in jenem Mit-
gliedstaat ablegen, in dem sie ihren 
ordentlichen Wohnsitz haben bezie-
hungsweise in Österreich, wenn ihr 
Hauptwohnsitz in Österreich liegt.

Für Staatsangehörige eines Drittlan-
des legt Artikel 9 Unterabs. 2 der 
Richtlinie fest, dass sie die Grundqua-
lifikation in dem Mitgliedstaat, in 
dem das Unternehmen niedergelas-
sen ist, oder in dem Mitgliedstaat, 
der ihnen eine Arbeitsgenehmigung 
erteilt hat, erhalten. Hier normieren 
§ 14d Abs. 2 GelverkG und § 19c 
Abs. 2 GütbefG, dass Lenker, die 
Staatsangehörige eines Drittstaates 
sind und bei einem in Österreich 

niedergelassenen Unternehmen ar-
beiten, die Prüfung zur Erlangung 
der Grundqualifikation in Österreich 
abzulegen haben oder diese in Öster-
reich ablegen können, wenn ihnen 
ein Aufenthaltstitel, der das Recht 
auf unbeschränkten Zugang zum Ar-
beitsmarkt in Österreich ermöglicht, 
erteilt wurde.

Grundsätzlich ist davon auszugehen, 
dass sowohl Staatsangehörige eines 
Mitgliedstaates als auch Staatsan-
gehörige eines Drittlandes die Aus-
stellung eines Fahrerqualifizierungs-
nachweises in jenem Mitgliedstaat 
beantragen, in dem sie aufgrund ihres 
Hauptwohnsitzes, Arbeitsplatzes oder 
der erteilten Arbeitsgenehmigung die 
Grundqualifikationsprüfung abge-
legt haben. Da gemäß Artikel 10 Un-
terabs. 3 der Richtlinie die von den 
Mitgliedstaaten ausgestellten Fahrer-
qualifizierungsnachweise gegenseitig 
anerkannt werden, kann der betref-
fende Berufskraftfahrer mit seinem 
ausländischen Fahrerqualifizierungs-
nachweis in Österreich problemlos Fo
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Gebrauchte Klein-
transporter zu 
Top-Preisen!

Fiat Ducato JTD 140 Koffer mit hydr. LBW (140 PS 
EURO 6), 4200x2100x2300, ca. 950 kg Nutzlast! Klima, 
Bluetooth, Tempomat etc. Bj.  2020, 58.000 km
Fiat Ducato JTD 130 Koffer mit hydr. LBW (130 PS 
EURO 6), 4200x2100x2300, ca. 950 kg Nutzlast! Klima, 
Bluetooth, Tempomat etc. Bj.  2019, 56.000 km
Ford Transit 170FL350 Pritsche/Plane mit Schiebpla-
nen li+re (170 PS EURO 6) 4250x2250x2250, ca. 950 
kg Nutzlast, Navi, Klima etc., Bj. 2018, 85.000 km 
Ford Transit 130FL350 Koffer (170 PS EURO 6) 
4250x2100x2200, ca. 950 kg Nutzlast, Klima etc., 
Bj. 2019, 76.000 km 
Ford Transit 130FL350 Koffer (170 PS EURO 6) 
4250x2100x2200, ca. 950 kg Nutzlast, Klima etc., 
Bj. 2017, 71.000 km 
Ford Transit 170EL350 Koffer mit hydr. Ladebord-
wand (170 PS EURO 6) zwillingsbereift - Heckan-
trieb 4250x2100x2200, ca. 800 kg Nutzlast, Klima etc., 
Bj. 2020, 72.000 km 
Ford Transit 170EL350 Koffer (170 PS EURO 6) Zwil-
lingsbereift - Heckantrieb 4250x2100x2200, ca. 800 
kg Nutzlast, Klima etc., Mod. 2019, 37.000 km

Ford Transit 130EL350 Koffer mit hydr. Ladebord-
wand (130 PS EURO 6) zwillingsbereift - Heckan-
trieb 4250x2100x2200, ca. 800 kg Nutzlast, Klima etc., 
Mod. 2018, 89.000 km 
Ford Transit 170EL350 Doka-Kasten L3H2, Klima, 
AHV etc., Bj. 2017, ca. 190.000 km
Citroen Jumper 2.0 HDI 165 Koffer mit hydr. Lade-
bordwand (165 PS EURO6), 4150x2220x2220, 950 
kg Nutzlast, Luftfederung, Klima, Kamera etc. Bj. 2019, 
160.000 km – neuer Motor mit 0 km!
Oldtimer - Land Rover Defender 109 Pickup Serie 
2 – kurze Kabine / lange Pritsche, Bj. 1966 – restauriert, 
neu überprüft – voll einsatzbereit – Lkw-typisiert – 
voll abschreibbar! 
VW Amarok 3.0 V6 TDI Pickup Doka, Hartop mit 
Dachträger, Automatikgetriebe, Anhängevorrichtung, 
Alufelgen etc., Bj. 2017, 185.000 km
Shibaura CM314 – Universalfahrzeug mit Front-
mulchmäher 150 cm und Schneeschild 160 cm, 
Kehrbürste 150 cm, Fronthydraulik, Allradantrieb, 
Dieselmotor 31 PS, Kabine mit Heizung etc., Bj. 2013, 
ca. 3.400 Bh

Wir besorgen Ihnen gerne Ihren Spezialtransporter auf Wunsch!

 
Nebenstehend finden Sie jene Tage für das 2. Halbjahr 
2024, an welchen das Land Tirol Dosierungsmaßnahmen 
für Lkw setzen wird. 
 
Analysen haben ergeben, dass an diesen Tagen wiederum ein 
besonders hohes Schwerverkehrsaufkommen zu erwarten 
ist, welches zu einer Überlastung des Inntalkorridors führt.
 
Wie immer werden diese Maßnahmen auf der A12 Inntal-
autobahn im Bereich des Grenzüberganges Kufstein/Kie-
fersfelden Fahrtrichtung Süden ab 5 Uhr gesetzt, wobei dies 
zeitlich – wie bisher – nur im unbedingten Ausmaß erfolgen 
wird.
 
Die Dosiertage finden Sie auch auf der Website des Landes 
Tirol unter: https://www.tirol.gv.at/verkehr/verkehrs-und-
seilbahnrecht/lkw-dosierung/
oder unter:
https://tinyurl.com/y748wpnv

Wie bekannt, müssen in Fahrzeugen 
mit einem digitalen Fahrtenschrei-
ber (G1) im grenzüberschreitenden 
Verkehr, die vorhandenen Fahr-
tenschreiber bis spätestens 31. De-
zember 2024 auf einen intelligen-
ten Fahrtenschreiber der Version 2 

IRU-Umfrage – Stand Umrüstung Smart Tacho 2 
(Survey to monitor the SMT2 retrofitting)

„Smart Tacho 2“ (G2V2) umgerüs-
tet werden.  
Bei Fahrzeugen im grenzüberschrei-
tenden Verkehr mit einem intelli-
genten Fahrtenschreiber der Version 
1 „Smart Tacho 1“ (G2V1) müssen 
die vorhandenen Fahrtenschreiber 

bis spätestens 18. August 2025 auf 
einen intelligenten Fahrtenschrei-
ber der Version 2 „Smart Tacho 2“ 
(G2V2) umgerüstet werden.
Mehr unter dem Link: www.wko.at/
oe/transport-verkehr/aenderung-vo-
165-2014-tachograf.pdf

Land Tirol:  Dosierungsmaßnahmen für Lkw – 
   2. Halbjahr 2024
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Untenstehend finden Sie das Dekret 
Nr. 333 vom 13. Dezember 2023 des 

Fahrverbotskalender 2024

Art. 1 (Gegenstand und 
Anwendungsbereich)

1. Das vorliegende Dekret gemäß 
Art. 6 Abs. 1 des Legislativdekrets 
285 vom 30. April 1992 der neuen 
Straßenverkehrsordnung (StVO) 
legt die Fahrverbote für Fahrzeuge 
zur Güterbeförderung mit einem 
behördlich genehmigten Höchst-
ladegewicht von über 7,5 Tonnen, 
auf Freilandstraßen an den im Ar-
tikel 2 angeführten Sonn- und Fei-
ertagen bzw. anderen für den Stra-
ßenverkehr besonders kritischen 
Tagen im Jahr 2024 fest.

2. Der Fahrverbotskalender nach 
Artikel 2 gilt für Fahrzeuge zur 
Güterbeförderung nach Artikel 
54 der StVO, sowie für landwirt-
schaftliche Maschinen nach Arti-
kel 57 der StVO.

3. Der Fahrverbotskalender nach 
Art.2 gilt auch für Sonderfahr-
zeuge und Sondertransporte, auch 
wenn sie nicht für die Beförderung 
von Gütern verwendet werden, 
selbst wenn sie im Besitz der Fahr-
genehmigung nach Artikel 10, Ab-
satz 6 der StVO sind.

4. Die in den Art. 3, 4 und 5 genann-
ten Nachverlegungen gelten unter 
der Bedingung, dass die Ankunft 
aus dem Ausland oder im Hafen 
am Tag des Verbots erfolgt.

5. Die Begünstigungen nach Art. 3, 
4, 5 und 6 sowie die Befreiungen 
nach Art. 7 und 8 gelten auch 
für Sonderfahrzeuge und Sonder-
transporte, vorbehaltlich andersar-
tiger Auflagen in den i.S. von Art. 
10, Abs. 6 des StVO erteilten Ge-
nehmigungen.

6. Der Fahrverbotskalender i.S. des 
Artikels 2 gilt auch für Zugmaschi-

nen – wenn sie als Einzelfahrzeuge 
unterwegs sind – deren Bezugs-
masse, für die Zwecke dieser Ver-
ordnung, das Leergewicht ist bzw. 
die Gesamtmasse nach Abzug der 
Höchstlast der Sattelkupplung.

7. Mit dieser Verordnung wird, nach 
den Modalitäten des Artikels 12, 
die Beförderung von Gefahrgut 
auch für Höchstmaßen unter-
halb der im Absatz 1 genannten 
Schwelle von 7,5 Tonnen, geregelt.

Art. 2 (Fahrverbotskalender)

Die Fahrzeuge nach Art. 1 dürfen an 
Sonn- und Feiertagen und an den 
anderen besonderen Tagen des Jahres 
2024 gemäß Anhang A, der Bestand-
teil dieses Dekrets ist nicht verkehren.

Art. 3 (Begünstigungen für 
aus dem Ausland kommende 
/ins Ausland fahrende Fahr-
zeuge)

1. Für die aus dem Ausland kom-
menden Fahrzeuge, welche eine 
entsprechende Bescheinigung über 
den Beginn und das Ziel der Be-
förderung vorweisen können, wird 
der Beginn des Fahrverbots nach 
Abs. 2 um vier Stunden nachver-
legt.

2. Für die aus dem Ausland kom-
menden Fahrzeugen mit einem 
einzigen Fahrer – wenn die Tages-
ruhezeit gemäß der EG-Verord-
nung Nr. 561/2006 und späteren 
Änderungen mit den nach Beginn 
des Fahrverbots laut Art. 2 endet, 
beginnt die Nachverlegung laut 
Absatz 1 – nach Ablauf der Ruhe-
pause.

 
3. Für Fahrzeuge, die ins Ausland 

fahren und entsprechende Doku-
mente zum Nachweis des Bestim-
mungsorts der Ladung mitführen, 
wird das Ende des Fahrverbots laut 
Art. 2 um 2 Stunden vorverlegt.

 
4. Die vorherigen Absätze gelten 

auch für Fahrzeuge, die aus San 
Marino oder dem Vatikan bzw. 
nach San Marino oder dem Va-
tikan fahren; diese Fahrten sind 
den Fahrten von bzw. nach Italien 
gleichgestellt.

Art. 4 (Vorteile für die Fahr-
zeuge von/nach Sardinien)
 
1. Für Fahrzeuge, die aus Sardinien 

kommen und entsprechende Do-
kumente zum Nachweis des Aus-
gangspunktes der Fahrt und zum 
Bestimmungsort der Ladung mit-
führen, wird der Beginn des Fahr-
verbotes laut Art. 2 um 4 Stunden 
nachverlegt.

2. Für die nach Sardinien fahrende 
Fahrzeuge, die entsprechenden 
Dokumente über den Zielort mit-
führen, wird der Zeitpunkt vom 

Ende des Fahrverbotes (Art. 2) um 
4 Stunden vorverlegt.

3. Für die in Sardinien verkehrende 
Fahrzeuge, die aus dem übrigen 
nationalen Staatsgebiet kommen, 
– sofern geeignete Dokumente 
zum Nachweis des Ausgangspunk-
tes der Fahrt mitgeführt werden – 
wird der Beginn des Fahrverbots 
um 4 Stunden nachverlegt.

4. Für die in Sardinien verkehrenden 
Fahrzeuge, die einen Hafen der 
Insel anfahren, um auf Fähren ver-
frachtet zu werden, die das restli-
che Staatsgebiet anfahren, und die 
über die einschlägigen Bescheini-
gungen über das Fahrtziel und die 
Platzreservierung oder den Reise-
titel (Fahrkarte) für die Einschif-
fung als entsprechenden Nachweis 
mitführen, kommt das in Artikel 
2 festgesetzte Fahrverbot nicht zur 
Anwendung.

Art. 5 (Vorteile für die 
Fahrzeuge von/nach Sizilien)

1. Außer den im Art. 6 beschriebe-
nen Falle gilt für die in Sizilien ver-
kehrende Fahrzeuge, die aus dem 
übrigen nationalen Staatsgebiet 
kommen und eine Fähre – ausge-
nommen aus Kalabrien von den 
Häfen von Reggio Calabria und 
Villa San Giovanni – benützen 
und geeignete Dokumente zum 
Nachweis des Ausgangspunktes 
der Fahrt mitführen wird der Be-
ginn des Fahrverbots laut Art. 2 
um 4 Stunden nachverlegt.

2. Für die in Sizilien verkehrenden 
Fahrzeuge, welche das restliche 
Staatsgebiet anfahren und dazu 
die Fähre benutzen, mit Ausnah-
me derjenigen, die über die Häfen 
von Reggio Calabria und Villa San 
Giovanni nach Kalabrien fahren, 
und geeignete Dokumente über 
das Fahrtziel und die Platzreser-

vierung oder den Reisetitel (Fahr-
karte) für die Einschiffung als ent-
sprechenden Nachweis mitführen, 
kommt das in Artikel 2 festgesetzte 
Fahrverbot nicht zur Anwendung.

3. Unter Vorbehalt der Bestimmun-
gen der Absätze 1 und 2, um die 
Schwierigkeiten der Verfrachtun-
gen der Fahrzeuge von und nach 
Kalabrien über die Häfen von 
Reggio Calabria und Villa San 
Giovanni von und nach Sizilien 
zu berücksichtigen, die mit ent-
sprechender Dokumentation zum 
Nachweis des Ausgangspunktes 
und Bestimmungsort der Fahrt 
ausgestattet sind, wird der Beginn 
des Fahrverbots um zwei Stunden 
nach hinten verlegt und das Ende 
des Fahrverbots um zwei Stunden 
vorverlegt.

Art. 6 (Vorteile für den 
intermodalen Verkehr)

1. Für die Fahrzeuge die zu den zu 
den gesamtstaatlich wichtigen 
Verladebahnhöfe „Interporti“ wie 
im Gesetz Nr. 240 vom 4. August 
1990 festgelegt (Bari, Bologna, 
Catania, Cervignano, Jesi, Livor-
no, Marcianise, Nola, Novara, 
Orte, Padova, Parma, Pescara, Pra-
to, Rivalta, Torino, Vado Ligure, 
Venezia, Verona, Padua, Verona 
Quadrante Europa, Turin-Orbas-
sano, Rivalta Scrivia, Trient, Nova-
ra, Domodossola und Parma-Fon-
tevivo) und zu den in strategischer 
Position befindenden Intermodal-
terminals (Busto Arsizio, Domo-
dossola, Melzo, Marzaglia, Milano 
smistamento, Mortara, Portogrua-
ro, Rovigo, Trento, Trieste, Voltri) 
die Waren bzw. Ladungen ins Aus-
land transportieren und die mit 
entsprechender Dokumentation 
zu der Weiterfahrt mit der Bahn 
ausgestattet sind, wird das Ende 
des Fahrverbots um vier Stunden 
vorverlegt.

Unter https://www.handelskam-
mer.bz.it/de/interessensvertretung/
verkehrsinfo oder https://tinyurl.

Italien: Fahrverbote für Lastkraftfahrzeuge auf dem 
Gebiet der Provinz Bozen (Fahrverbotskalender 2024)

com/3wjuffm4 finden Sie die Verord-
nung des Regierungskommissariats 
für die Provinz Bozen bezüglich der 
Fahrverbote für Lastkraftfahrzeuge 

(Fahrverbotskalender 2024) auf dem 
Gebiet der Provinz Bozen auf Frei-
landstraßen sowie der Brennerauto-
bahn A22 im Jahr 2024.

Italien: Fahrverbotskalender 2024

ital. Transportministeriums zum ita-
lienischen Fahrverbotskalender 2024 
und eine vom AußenwirtschaftsCen-

ter Mailand angefertigte unverbindli-
che Arbeitsübersetzung der wichtigs-
ten Artikel ins Deutsche.
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2. Das Fahrverbot laut Art. 2 gilt 

nicht für Fahrzeuge im Intermo-
dalverkehr „Straße-Meer“ laut Art. 
1 des Ministerialdekrets des Trans-
portministeriums vom 31. Jänner 
2007 und späteren Änderungen 
sofern geeignete geeignete Doku-
mente über das Fahrtziel und die 
Platzreservierung oder den Reiseti-
tel (Fahrkarte) für die Einschiffung 
vorliegt.

3. Das Fahrverbot laut Art. 2 gilt 
nicht für Fahrzeuge die von bzw. 
nach nationalen bzw. internatio-
nalen Flughäfen unterwegs sind 
sofern geeignete Dokumente für 
das Auf- bzw. Abladen der Ware 
vorhanden sind.

 
4. Die Bestimmung laut Abs. 1 gel-

ten auch für Fahrzeuge die leere 
Ladeeinheiten führen (Contai-
ner, Sattelanhänger) sowie leere 
Fahrzeugkombinationen die ins 
Ausland bestimmt sind über die 
o. g. Häfen, Verladebahnhöfe und 
Flughäfen sofern geeignete Doku-
mente zum Zielort der Ladeein-
heiten vorliegen.

5. Die allein fahrenden Zugmaschi-
nen, deren Gesamtgewicht mehr 
als 7,5 Tonnen beträgt, können 
zu den Fahrverbotstagen nur in 
dem Fall fahren, wo Sie vom Sat-
telanhänger für die Weiterfahrt 
der Ware beim intermodalen Um-
schlagsplatz getrennt wurden, so-
fern geeignete Dokumente für die 
Weitergabe der Ware vorhanden 
sind und nur für die Strecke zur 
Rückkehr zum Unternehmens-
sitz des Zulassungsbesitzers des 
Fahrzeuges, eingeschränkt auf im 
kombinierten Verkehr eingesetzte 
Zugmaschinen.

6. Das Fahrverbot laut Art. 2 wird 
festgelegt findet keine Anwendung 
auf die Fahrzeuge, die im kombi-
nierten Verkehr Straße-Schiene 
„Kombiverkehr mit Eisenbahn“ 

oder Straße-Meer "Kombiverkehr 
auf dem Seewege" eingesetzt wer-
den und die unter dem Begriff 
und in den Anwendungsbereich 
des Art. 1 des Dekrets des Trans-
portministerium vom 15. Febru-
ar 2001 fallen, sofern geeignete 
Dokumente zum Nachweis des 
Zielorts und der Herkunfts der 
zu transportierenden Ware und 
die Reservierungsbestätigung oder 
der Beförderungstitel (die Fahrkar-
te) für die Verschiffung vorliegen. 
Die Vor- und Nachlaufstrecke auf 
der Straße im Sinne des vorliegen-
den Punktes kann auf gar keinen 
Fall die höchstens vorgesehenen 
150 km Luftlinie zum nächsten 
Seehafen bzw. zum Bahnhof der 
Be- oder Entladung überschreiten.

7. Das Fahrverbot laut Art. 2 findet 
keine Anwendung auf die Fahr-
zeuge, die sich im intermodalen 
Verkehr befinden, deren Her-
kunfts- und Zielort sich im natio-
nalen Staatsgebiet befinden sofern 
geeignete Dokumente zum Nach-
weis des Ziel- oder des Herkunfts-
ort der zu transportierenden Ware 
und die Reservierungsbestätigung 
oder der Beförderungstitel (die 
Fahrkarte) für die Verladung vor-
liegen.

Art. 7 (Vom Verbot befreite 
Fahrzeugkategorien)

1. Das Fahrverbot nach Art. 2 gilt 
nicht für die Fahrzeuge folgender 
Behörden:

  a) Polizeikräfte;
  b) Streitkräfte
  c) Feuerwehr;
  d) Zivilschutz;
  e) Italienisches Rotes Kreuz  

 (CRI);
  f ) Regionen und andere Lokal-

körperschaften, auch in Zusam-
menschluss untereinander.

2. Das Fahrverbot nach Art. 2 gilt 

ebenso nicht für Fahrzeuge, die 
für folgende öffentliche Dienste 
verwendet werden, auch wenn sie 
unbeladen verkehren:

a) Wasser-, Gas- und Stromversor-
gung;

b) Städtische Müllabfuhr und Müll-
sammlung vom Entstehungsort 
zum Ort der Müllentsorgung 
und/oder -wiederverwertung oder 
zur vorläufigen Lagerung ohne 
Zwischenstopps zum Auf- und 
Abladen;

c) Tansport des städtischen Müll 
vom Ort der Lagerung zum Ort 
der Müllentsorgung und/oder 
-wiederverwertung durchgeführt 
von Gemeindefahrzeugen mit der 
Aufschrift „Müllabfuhrdienst“, 
sowie jene Fahrzeuge, die im Auf-
trag der Gemeindeverwaltungen 
mit der Müllentsorgung betraut 
sind, sofern sie im Besitz der ein-
schlägigen, von der Gemeinde 
ausgestellten Bescheinigung sind.

d) Fahrzeuge, die zur Reinigung von 
Senkgruben und Gullys bestimmt 
sind;

e) Postdienst mit Fahrzeugen des De-
partements für Kommunikations-
wesen oder der Italienischen Post 
AG, sofern mit dem Kennzeichen 
„P.T.“ oder mit dem Kennzeichen 
„Italienische Post“ versehen, sowie 
Rüstfahrzeuge, sofern mit der da-
für notwendigen, von der Verwal-
tung für Post- und Fernmeldewe-
sen ausgestellten Bescheinigung 
ausgestattet, auch wenn diese im 
Ausland ausgestellt wurde; sowie 
jene die im Besitz der von besag-
tem Departement ausgestellten 
Lizenzen bzw. Ermächtigungen 
sind (gv.D. Nr. 261/99 i.g.F.), 
wenn sie an den Tagen des Ver-
kehrsverbots, ausschließlich Post-
diensttransporte durchführen;

f ) Rundfunk- und Fernsehdienst-
fahrzeuge;

g) Notfalldienste im Zusammen-
hang mit dem Straßenver-
kehrsmanagement, die von den 

Straßenbesitzern und/oder -Be-
treibern genutzt werden;

h) andere öffentliche Dienstleistun-
gen zur Befriedigung dringender 
Bedürfnisse der Allgemeinheit, 
sofern diese Dringlichkeit ange-
messen nachgewiesen ist.

3. Das Fahrverbot nach Artikel 2 gilt 
nicht für die Fahrzeuge folgender 
Behörden, auch wenn sie unbela-
den verkehren:

a) Tankwagen, die für den Transport 
von Wasser zu Haushaltszwecken 
verwendet werden;

b) Tankwagen, die für den Transport 
von Frischmilch verwendet wer-
den;

c) Tankwagen, die für andere flüssi-
ge Lebensmittel verwendet wer-
den, ausschließlich für die Beför-
derung von Frischmilch;

d) Tankwagen, die für den Transport 
von Futter für Nutztiere verwen-
det werden oder für die Rohmate-
rialien mit denen diese Futtermit-
tel produziert werden;

e) Fahrzeuge für den Transport von 
Treibstoff und Heizöl, in Flüssig- 
und in Gasform, für die Großver-
teilung und für den öffentlichen 
und privaten Verbrauch;

f ) Landwirtschaftliche Maschinen 
nach Art. 57 der StVO und land-
wirtschaftliche Sondermaschinen 
laut Artikel 104 der StVO, un-
beschadet der Notwendigkeit, die 
Genehmigung nach Abs. 8 dessel-
ben Artikels 104 einzoholen und 
unbeschadet des Fahrverbots nach 
Art. 175, Abs. 2 der StVO, auf 
den gemäß Art. 2 der StVO mit A 
und B klassifizierten Straßen.

4. Das Fahrverbot nach Artikel 2 gilt 
zudem in folgenden Sonderfällen 
nicht:

a) Lkw mit der Vormerkung zur 
technischen Kfz-Überprüfung 
(beschränkt auf Werktage), wenn 
die Vormerkungsbestätigung mit-

geführt wird, und mit der Gül-
tigkeit lediglich für die kürzeste 
Fahrtstrecke vom Firmensitz des 
Fahrzeugeigners zum Ort der Re-
visionsabwicklung, wobei keine 
Autobahnstrecken befahren wer-
den dürfen;

b) Lkw die aufgrund von dringen-
den und zu belegenden Notwen-
digkeiten einen Einsatz seitens 
einer Reparaturwerkstätte benöti-
gen dessen Sitz sich außerhalb der 
Gemeinde des Firmensitzes des 
Fahrzeugeigners befindet.

c) Lkw auf der Rückfahrt zum 
Haupt- und Nebensitz des Fahr-
zeuginhabers, unter Vorlage der 
aktuellen Handelskammerein-
tragung, sowie zur Rückfahrt 
zum Wohnsitz oder Domizil des 
Fahrers wenn die Lkw, zum Zeit-
punkt des Beginns des Fahrver-
bots, nicht mehr als 50 km von 
denselben Betrieben entfernt sind 
und nicht auf Autobahnen ver-
kehren;

5. Die Fahrzeuge gemäß Buchstaben 
a), b), c), und d) des Absatzes 3 
müssen mit Anzeigetafeln in grü-
ner Farbe im Ausmaß von 0,50 m 
Basis, 0,40 m Höhe mit einem 
schwarz bedruckten 0,20 m ho-
hen Kleinbuchstaben „d“ versehen 
sein, die gut sichtbar an den bei-
den Seitenwänden und am Heck 
des Fahrzeugs anzubringen sind.

Art. 8 (Verzeichnis der vom 
Fahrverbot ausgenommenen 
Waren)

1. Das Fahrverbot nach Artikel 2 
gilt nicht für Fahrzeuge, die aus-
schließlich folgende Waren trans-
portieren, auch wenn sie unbela-
den verkehren:

a) Lieferungen für den Flugzeug-Ca-
tering-Service oder Motore und 
Ersatzteile für Flugzeuge;

b) Nahrungsmittel und Waren für 

andere unerlässliche Dienste für 
die Handelsmarine;

c) Tageszeitungen und Zeitschriften;
d) Erzeugnisse für den ärztlichen 

Gebrauch;
e) leicht verderbliche Lebensmittel, 

die gemäß dem ATP-Überein-
kommen befördert werden müs-
sen;

 f ) landwirtschafltiche Erzeugnisse, 
für die zwar nicht die Beförde-
rung gemäß ATP-Übereinkom-
men erforderlich ist, aber die 
rasch verderben, weshalb eine 
unverzügliche Lieferung vom 
Herstellungsort zur Lager- oder 
Verkaufsstätte notwendig ist;
• frisches Obst;
• Gemüse;
• Schnittblumen;
• Saatgut (nicht gekeimte Sa-

men);
• Bruteier mit einschlägiger 

Kennzeichnung auf dem Lie-
ferschein;

g) Aus der Schlachtung stammende 
Unterprodukte.

h) Komplementärprodukte zu der 
Lebensmittelverabreichung die 
gleichzeitig zu den Produkten des 
Buchstaben e) transportiert wer-
den, welche eng verbunden mit 
den Bedürfnissen des Gastgewer-
be der Lebensmittelverabreichung 
sind und die höchstens 50 % der 
gesamten Ladung ausmachen 
dürfen.

i) andere Lebensmittelprodukte die 
gleichzeitig zu den Produkten des 
Buchstaben e) transportiert wer-
den, höchstens 50 % der gesam-
ten Ladung ausmachen dürfen für 
Fahrten mit Auf- und Abladeort 
in der gleichen Provinz.

2. Das Verbot des Artikels 2 gilt nicht 
für Fahrzeuge, die lebende Tiere 
unter folgenden Bedingungen be-
fördern, auch wenn sie unbeladen 
unterweg sind, sofern ihnen ge-
eignete Unterlagen beigefügt sind, 
aus denen hervorgeht, dass sie 
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auch während der Gültigkeitsdau-
er des Verbots be- oder entladen 
werden müssen;

a) Küken für die Züchtung;
b) für die Schlachtung bestimmtes 

Lebendvieh;
c) aus dem Ausland kommendes Le-

bendvieh;
d) Tiere, die für die Teilnahme an ei-

nem amtlich genehmigten Wett-
kampf bestimmt sind, der in den 
48 Stunden ausgetragen werden 
muss bzw. stattgefunden hat.

e) Wanderbienen.

3. Die Fahrzeuge, welche die unter 
Absatz 1, Buchstaben e), f ) und 
g), sowie die unter Absatz 2, Buch-
staben a), b) und c) angeführten 
Waren befördern, müssen mit 
Anzeigetafeln in grüner Farbe im 
Ausmaß von 0,50 m Basis, 0,40 m 
Höhe mit einem Kleinbuchstaben 
„d“, 0,20 m hoch in schwarzer Far-
be versehen sein, die gut sichtbar 
an den beiden Seitenwänden und 
am Heck des Fahrzeugs anzubrin-
gen sind.

Art. 9 
(Ausnahmegenehmigungen)

1. Die Präfekturen – Gebietsämter 
der Regierung – können aus Grün-
den absoluter und nachweislicher 
Notwendigkeit und Dringlichkeit, 
vorbehaltlich der Bestimmungen 
der Art. 3, 4, 5, 6, 7 und 8 und in 
Ergänzung der darin enthaltenen 
Ausnahmen, infolge der im Sinne 
von Art. 10 eingereichten Anträge 
und aufgrund der im Artikel 11 
enthaltenen Verfahren, Teilaufhe-
bungen des Verbots nach Artikel 
2, ausschließlich in folgenden Fäl-
len, genehmigen:

a) Transport anderer landwirtschaft-
licher Erzeugnisse als jene nach 
Artikel 8, zwecks Gewährleistung 
der Haltbarkeit, unter der Bedin-
gung, dass diese Bedürfnisse an 
besondere, nachweisliche, zeitlich 
und rämlich begrenzte und quan-

titativ definierte Bedingungen ge-
knüpft sind;

b) Transport von Futtermitteln für 
Nutztiere mit anderen als den im 
Artikel 7, Absatz 3 Buchstabe d) 
genannten Fahrzeugen, um ihre 
ununterbrochene Versorgung zu 
ermöglichen, unter der Bedin-
gung, dass diese Bedürfnisse an 
besondere, nachweisliche, zeitlich 
und rämlich begrenzte und quan-
titativ definierte Bedingungen ge-
knüpft sind;

c) Transport von Materialien und 
Ausrüstung, zur Baustelle/von der 
Baustelle, für die Durchführung 
von Arbeiten von nationalem In-
teresse, die für bestimmte Tätig-
keiten und Verarbeitungsprozesse 
bestimmt sind, die aufgrund ihrer 
besonderen Eigenschaften oder 
der angewandten Technologien, 
eine ständige Versorgung oder 
Entsorgung ebendieser Materiali-
en und Ausrüstungen erfordern;

d) Transport von Industrieerzeugnis-
sen, die an kontinuierliche Indus-
trieproduktionszyklen gebunden 
sind, wenn die Produktionssyste-
me und die Organisation der Ver-
triebskette, notwendigerweise die 
sofortige Verlegung dieser Erzeug-
nisse erfordern;

e) Lkw zur Abwicklung von Ausstel-
lungen, Messen und Märkten, so-
fern die Notwendigkeit, während 
der Verbotszeit, Fahrten durchzu-
führen, urkundlich nachgewiesen 
wird.

f ) Lkw für Live-Shows und Sport-
veranstaltungen, unter der Vor-
aussetzung, dass die Notwendig-
keit, während der Verbotszeit, 
Fahrten durchzuführen, urkund-
lich nachgewiesen wird;

g) Sonderfahrzeuge oder Sonder-
transporte im Sinne von Artikel 
10 der StVO, beschränkt auf spe-
zifische Genehmigungen für ein-
zelne Fahrten, deren Durchfahrt 
außerhalb der Verbotszeit nicht 
geplant werden kann oder gege-
benenfalls nicht unterbrochen 

werden kann;
h) aus dem Ausland kommende 

Fahrzeuge, ausschließlich zum 
Erreichen von Parkplätzen oder 
Zollhäfen in Grenznähe;

i) andere Einzelfälle von nachgewie-
sener und absoluter Notwendig-
keit und Dringlichkeit, wenn die 
Güter in besonderen und spezifi-
schen Notfällen eingesetzt werden 
müssen.

2. Die Fahrzeuge mit Ausnahme-
genehmigungen müssen mit An-
zeigetafeln in grüner Farbe im 
Ausmaß von 0,50 m Basis, 0,40 m 
Höhe mit einem schwarz bedruck-
ten 0,20 m hohen Kleinbuch-
staben „a“ versehen sein, die gut 
sichtbar an beiden Seitenwänden 
und am Heck des Fahrzeugs anzu-
bringen sind.

Art. 10 (Verfahren für den 
Antrag auf 
Ausnahmegenehmigung)

1. Sind die im Artikel 9 genannten 
Bedingungen erfüllt, können die 
Betreffenden mindestens zehn 
Tage vor dem für den Transport 
vorgesehenen Datum, bei der 
gebietszuständigen Präfektur – 
G.A.R., einen Antrag auf Ertei-
lung einer Genehmigung für Fahr-
ten in Abweichung des im Artikel 
2 genannten Verbots einreichen, 
wobei Folgendes anzugeben ist:

a) Tag oder Zeitraum der Fahrt, be-
schränkt auf die tatsächlichen Be-
dürfnisse, insbesondere:
1. für die im Artikel 9, Absatz 1, 

Buchstabe a) genannten land-
wirtschaftlichen Erzeugnisse, 
der für die jeweilige Ernte fest-
gelegte Zeitraum;

2. für Tiernahrung gemäß Arti-
kel 9, Absatz 1, Buchstabe b), 
die für die Behebung des Ver-
sorgungsproblems notwendige 
Zeit;

3. für Baustellen nach Artikel 9, 
Absatz 1, Buchstabe c), das 

Datum des geplanten Beginns 
und der Stilllegung der Bau-
stelle;

4. für die im Artikel 9, Absatz 1, 
Buchstabe d) vorgesehenen, 
an kontinuierliche Industrie-
produktionszyklen gebunde-
nen Industrieerzeugnisse, der 
Zeitraum, in dem diese Pro-
duktion ununterbrochen statt-
findet;

5. für die zur Veranstaltung von 
Messen und Märkten gemäß 
Artikel 9, Absatz 1, Buchstabe 
e) zu verwendenden Fahrzeu-
ge, das jeweilige Veranstal-
tungsprogramm;

6. für die für Live-Shows und 
Sportveranstaltungen gemäß 
Artikel 9, Absatz 1, Buchstabe 
f ) zu verwendenden Fahrzeu-
ge, das jeweilige Veranstal-
tungsprogramm;

7. für Sonderfahrzeuge und Son-
dertransporte gemäß Artikel 
9, Absatz 1, Buchstabe g) das 
genaue Datum der geplanten 
Fahrt;

8. für aus dem Ausland kom-
mende Fahrzeuge gemäß Arti-
kel 9, Absatz 1, Buchstabe h), 
das genaue Datum der geplan-
ten Fahrt;

9. für die für Transporte in den 
Sonderfällen nach Artikel 9, 
Absatz 1, Buchstabe i) vorge-
sehenen Fahrzeuge, das genaue 
Datum der geplanten Fahrt;

b) das Kennzeichen des oder der für 
denselben Beförderungszweck, 
für welchen die Genehmigung be-
antragt wird, notwendigen Fahr-
zeugs/Fahrzeuge:

c) Abfahrtsort und Ziel der Beförde-
rung, einschließlich der geplan-
ten, genau anzugebenden und auf 
jeden beschränkten Fahrstrecken;

d) die Art der unter den im Artikel 
9, Absatz 1, Buchstaben a) bis i) 
genannten Waren, Produkte oder 
Ausstattung, unter Angabe der 
Gründe für ihre Beförderung im 
Rahmen des Ausnahmeverfahrens.

 

2. Der Antrag kann alternativ zu 
dem, was im Absatz 1 angegeben 
ist, bei der Präfektur – Gebietsamt 
der Regierung eingehen, in deren 
Einzugsgebiet das Transportunter-
nehmen den Firmensitz hat.

3. Für die aus dem Ausland kom-
menden Fahrzeuge, kann der ent-
sprechende Antrag auf Ausnah-
megenehmigung bei der Präfektur 
– Gebietsamt der Regierung der 
Grenzprovinz, in welcher die Fahrt 
auf italienischen Gebiet beginnt, 
und zwar auch vom Warenauftrag-
geber oder -empfänger, oder von 
einer von denselben beauftragten 
Dienstleistungsagentur, vorgelegt 
werden. In diesem Fall muss die 
Präfektur – Gebietsamt der Regie-
rung, hinsichtlich der Erteilung 
der Genehmigung, außer der er-
wiesenen Dringlichkeit und Un-
aufschiebbarkeit des Transportes, 
insbesondere auch die Entfernung 
zum Zielort, der Streckenverlauf 
und das Dienstleistungsangebot 
an den Grenzorten berücksichtigt.

Art. 11 (Verfahren für die Er-
teilung der Ausnahmegeneh-
migung durch die Präfektur)

1. Die Präfektur – Gebietsamt der 
Regierung, die den Antrag auf 
Ausnahmegenehmigung in Ab-
weichung des Verbots von Artikel 
2 erhalten hat, erwägt, nachdem 
sie – falls notwendig – auch die 
anderen für die Ausnahmege-
nehmigung des Transitverkehrs 
gebietszuständigen Präfekturen – 
Gebeitsämter der Regierung ange-
hört hat, die Notwendigkeit und 
die Dringlichkeit des Transports, 
unter Berücksichtigung der loka-
len und allgemeinen Verkehrssitu-
ation und prüft den Antrag nach 
folgenden Kriterien:

a) Feststellung der tatsächlichen 
Notwendigkeit des Transports in 
Abweichung von den Verboten 
und Bedingungen des Artikels 9, 

unter Berücksichtigung der Orte, 
des Kontexts, des Wetters und der 
klimatischen Bedingungen;

b) das Vorhandensein besonderer 
Schwierigkeiten, die sich aus der 
spezifischen geografischen Lage 
Sardiniens und Siziliens ergeben, 
und i.B., die für das Übersetzen 
des Transports erforderliche Zeit;

c) Feststellung der Möglichkeit der 
Verlegung der Beförderung auf 
verbotsfreie Tage;

d) Festellung des Nichtbestehens 
von Hinderungsgründen durch 
Dritte, insbesondere Straßenbe-
sitzer und/oder -Betreiber;

e) Überprüfung der Kompatibili-
tät des Ausnahmetransports mit 
der entsprechenden Straßenin-
frastruktur und den erwarteten 
Verkehrsbedingungen auf dem 
Straßennetz.

2. Für den Fall, dass der Antrag bei 
der Präfektur – Gebietsamt der 
Regierung eingereicht wird, in 
deren Zuständigkeitsgebiet das 
Unternehmen, das den Transport 
durchführt, seinen Sitz hat, muss 
die Präfektur – Gebietsamt der 
Regierung, in deren Einzugsgebiet 
die Fahrt beginnt, ihre vorherige 
Zustimmung erteilen.

3. Die Präfektur – Gebietsamt der 
Regierung stellt, nach Abschluss 
der im Absatz 1 genannten Sach-
verhaltsermittlung, bei Vorliegen 
der Voraussetzungen für die Aus-
nahme, die Genehmigung aus, auf 
welcher, neben der ausführlichen 
Begründung, auch Folgendes an-
zuführen ist:

a) die Gültigkeitsdauer, die auf die 
tatsächlichen Bedürfnisse der Be-
förderung beschränkt sein muss 
und Ausnahmen der Fahrverbots-
tage enthalten kann;

b) das/die Kennzeichen des/der fahr-
berechtigten Fahrzeugs/e;

c) Abfahrtsort und Ziel der Beför-
derung, einschließlich der zwecks 
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Gewährleistung der besten, stra-
ßen- und verkehrsbedingten 
Transportsicherheit geplanten 
Fahrstrecken, unter Angabe der 
Straßen und Bereiche, in denen 
Ausnahmegenehmigungen auf 
keinen Fall zulässig sind;

d) die Art der Waren, Produkte oder 
Ausstattung, deren Beförderung 
im Rahmen des Ausnahmeverfah-
rens zulässig ist;

e) der evtl. Verweis, dass die Fahrzeu-
ge nur dann unbeladen verkehren 
dürfen, wenn dieser Umstand im 
Rahmen eines Arbeitsvorgangs 
eintritt, der die Transportphase 
umfasst und der im Laufe dessel-
ben Arbeitstages wiederholt wer-
den muss;

f ) Die Auflage, dass die Fahrzeuge 
mit Anzeigetafeln in grüner Far-
be im Ausmaß von 0,50 m Basis, 
0,40 m Höhe mit einem schwarz 
bedruckten 0,20 m hohen Klein-
buchstaben „a“ versehen sein 
müssen, die gut sichtbar an den 
beiden Seitenwänden und am 
Heck des Fahrzeugs anzubringen 
sind.

 
4. Für die Genehmigungen nach Art. 

9, Abs. 1, Buchstabe d), kann die 
Präfektur – Gebietsamt der Regie-
rung, im Falle der tatsächlichen 
Notwendigkeit, mehrere Fahr-
ten in Abweichung des Verbots 
und mit demselben Transportgut 
durchführen zu müssen, die er-
teilte Genehmigung, auch mehr 
als einmal, verlängern, jedoch nur 
spätestens bis zum Ende des Ka-
lenderjahres, wenn ein diesbezüg-
licher ausdrücklicher Antrag ein-
gereicht wird.

5. Präfekturen – Gebietsämter der 
Regierung, in deren Zuständig-
keitsgebiet eine Grenze verläuft, 
können für die Fahrzeuge nach 
Art. 9, Absatz 1, Buchstabe h), die 
Fahrt in den Verbotszeiten, auch 
permanent, genehmigen.

Art. 12 (Gefahrguttransport 
an Verbotstagen)

1. Der Transport gefährlicher Güter 
der Klassen 1 und 7 gemäß euro-
päischem Übereinkommen über 
die internationale Beförderung 
gefährlicher Güter auf der Stra-
ße (ADR), ist für jede beförderte 
Menge, unabhängig von dem Ge-
samtgewicht des Fahrzeugs, nicht 
nur an den im Art. 2 angegebenen 
Verbotstagen, sondern auch von 
8.00 Uhr jeden Samstags bis 24.00 
Uhr und von 0.00 Uhr bis 24 Uhr 
des Sonntags in der Zeit vom 18. 
Mai bis zum 1. September 2024, 
untersagt.

2. In Abweichung des Verbots nach 
Art.1, ist die Beförderung gefähr-
licher Güter in folgenden Fällen 
zulässig:

a) Beförderung von Sprengstoff aus 
nachweislichen Dienstbedürf-
nissen, wobei, für jede Fahrt, die 
Präfektur – Gebietsamt der Regie-
rung unterrichtet werden muss, 
in deren Gebiet die Fahrt beginnt 
oder das Staatsgebiet angefahren 
wird, für die unten aufgeführten 
Fahrzeuge und Fahrzeugkomple-
xe, auch wenn sie unbeladen ver-
kehren:
• Fahrzeuge der Streit- und Po-

lizeikräfte;
• Fahrzeuge ausländischer Streit-

kräfte und Zivilfahrzeuge, 
wenn von diesen auf der 
Grundlage internationaler Ab-
kommen für Übungen, Ein-
sätze oder militärische Un-
terstützung beauftragt, sofern 
sie den von der zuständigen 
Kommandostelle ausgestellten 
Entsendungs-Kreditbrief an 
Bord mitführen;

• Zivilfahrzeuge im Auftrag des 
Heeres, vorausgesetzt sie füh-
ren das von der zuständigen 
Kommandostelle ausgestellte 

Begleitschreiben nach M.D. 
vom 2. September 1977, in 
der ergänzten Fassung des 
M.D. vom 24. Mai 1978, an 
Bord.

b) Beförderung (mit Genehmigung 
der Präfektur, ausgestellt im Sinne 
von Art. 10 und 11) von Feuer-
werken der IV. und V. Kategorie, 
die in der Beilage A) der Durch-
führungsbestimmung zu dem mit 
Königlichem Dekret Nr. 635 vom 
6.5.1940 genehmigten E.T. Nr. 
773 vom 18. Juni 1931 der Ge-
setze über die öffentliche Sicher-
heit angeführt sind, wenn diese 
unter Beachtung aller geltenden 
Bestimmungen, längs der im An-
trag angeführten Strecken und 
Zeiträume, nach Überprüfung 
der Vereinbarkeit mit den Erfor-
dernissen der Verkehrssicherheit, 
erfolgt;

c) Beförderung (mit Genehmigung 
der Präfektur, ausgestellt im Sin-
ne von Art. 10 und 11) von Ge-
fahrtgut der Klasse 1 beschränkt 
auf Baustellen zur Durchführung 
von Arbeiten von gesamtstaatli-
chem Interesse, wenn diese unter 
Beachtung aller geltenden Be-
stimmungen, längs der im An-
trag angeführten Strecken und 
Zeiträume, nach Überprüfung 
der Vereinbarkeit mit den Erfor-
dernissen der Verkehrssicherheit, 
erfolgt;

d) Beförderung (mit Genehmigung 
der Präfektur, ausgestellt im Sinne 
von Art. 10 und 11) von Gefahr-
gut der 7. Klasse, beschränkt auf 
Notfälle im Sanitätsbereich, wenn 
diese unter Beachtung aller gel-
tenden Bestimmungen, längs der 
im Antrag angeführten Strecken 
und Zeiträume, nach Überprü-
fung der Vereinbarkeit mit den 
Erfordernissen der Verkehrssi-
cherheit, erfolgt.

3. In Abweichung des Verbots nach 
Abs. 1 ist die Beförderung von ge-

fährlichen Gütern mit Fahrzeugen 
mit einem behördlich genehmig-
ten Gesamthöchstgewicht unter 
7,5 Tonnen, in folgenden Fällen 
zulässig:

 
a) Beförderung von gefährlichen 

Gütern auf der Grundlage der 
Freistellungen der folgenden Un-
terabschnitte des Anhangs A des 
ADR-Übereinkommens:

• 1.1.3.1
• 1.1.3.2
•  1.1.3.3
•  1.1.3.6
•  1.7.1.4

b) Beförderung von gefährlichen 
Gütern auf der Grundlage der 
Sondervorschriften nach Kapitel 
3.3. des Anhangs A des ADR-
Übereinkommens;

c) Beförderung von in begrenzten 
Mengen verpackten gefährlichen 
Gütern gemäß Kapitel 4 des An-
hangs A des ADR-Übereinkom-
mens;

d) Beförderung von freigestellten 
Mengen gefährlicher Güter ge-
mäß Kapitel 5 des Anhangs A des 
ADR-Übereinkommens;

4. Für die Beförderung von gefährli-
chen Gütern gemäß Abs. 3, Buch-
staben a) bis d), mit Fahrzeugen 

mit einem behördlich genehmig-
ten Gesamthöchstgewicht über 
7,5 Tonnen, gilt nicht das Verbot 
nach Absatz 1, sondern jenes nach 
Artikel 2.

5. Die Beförderung von Treibstoff 
und Heizöl, in Flüssig- und in 
Gasform wird von Artikel 7, Abs. 
3, Buchstabe e) geregelt.

Art. 14 (Inkrafttreten und 
finale Bestimmungen)

4. Das vorliegende Dekret tritt am 
Tag der Veröffentlichung im nati-
onalen Gesetzesblatt in Kraft.
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Einführung einer 
CO2-Emissionskomponente

Seit 1. März 2024 hat die Tschechi-
sche Republik eine neue Mautge-
bührenkomponente eingeführt, die 
CO₂-Emissionen für im elektroni-
schen Mautsystem registrierte Fahr-
zeuge berücksichtigt. 

Mit der Umsetzung der EU-Richt-
linie 2022/362 trat die Einführung 
einer neuen Mautkomponente in 
Kraft, die erhoben wird, um die 
durch CO₂-Emissionen beim Betrieb 
von Fahrzeugen auf mautpflichtigen 
Straßen in der Tschechischen Repu-
blik verursachten Kosten zu decken.

Mit der Änderung wurden fünf 
CO₂-Emissionsklassen eingeführt. 
In der Emissionsklasse CO₂ 1 sind 
die Gebühren am höchsten, die 
Emissionsklasse CO₂ 5 hingegen ist 
die günstigste und für Fahrzeuge mit 
emissionsfreiem Betrieb gedacht.

Was muss beachtet werden?
Der wichtigste Punkt ist das Datum 

Tschechische Republik: Änderungen 
im Mautsystem seit 1. März 2024

der Erstzulassung des Fahrzeuges. 
Zunächst werden alle Fahrzeuge in 
die Emissionsklasse CO₂ 1 einge-
stuft, zu der nach vorläufigen Schät-
zungen mehr als 90 % der Fahrzeuge 
gehören. Fahrzeuge mit einem Erst-
zulassungsdatum vor dem 1. Juli 
2019 und alle Fahrzeuge der Klas-
sen M2 und M3 (Busse) sind nicht 
berechtigt, in die höhere CO₂-
Emissionsklasse (2–5) eingestuft zu 
werden. Ihre Besitzer müssen keine 
Maßnahmen ergreifen.*

Besitzern von Fahrzeugen mit einem 
Erstzulassungsdatum nach dem 1. Juli 
2019 wird empfohlen, die Fahrzeug-
unterlagen des Herstellers (COC, 
CIF) zu prüfen und dann mithilfe 
des CO₂-Emissionsklassenfinders** 
auf der Seite https://www.mytocz.eu/
co2 zu überprüfen, ob sie Anspruch 
auf eine Ummeldung in eine besse-
re CO₂-Emissionsklasse mit einem 
niedrigeren Mautsatz haben.

*(mit Ausnahme von Fahrzeugen, die 
mit reiner Elektroenergie und Was-
serstoff betrieben werden – diese ge-

hören zur Emissionsklasse CO2 5)
**(Der CO2-Emissionsklassen-Fin-
der ist verfügbar).

Ich habe ein Fahrzeug, das nach 
dem 1. Juli 2019 zugelassen wurde, 
und der CO2-Emissionsklassen-
Finder hat die Möglichkeit der 
Einstufung in eine höhere CO2-
Emissionsklasse bestätigt. Wie soll 
ich nun weiter vorgehen? 

Wenn Sie die Aufnahme eines 
Fahrzeugs in eine höhere CO₂-
Emissionsklasse als CO₂ 1 wünschen, 
ist es erforderlich, Dokumente über 
die Erfüllung der erforderlichen 
Bedingungen in das elektronische 
Mautsystem einzugeben (insbeson-
dere Daten aus der Herstellerdoku-
mentation: COC, CIF). Dies kann 
durch eine Einreichung im Customer 
Self-Service (https://www.mytocz.eu/
de), per E-Mail oder bei den Kon-
taktstellen erfolgen. Einige Flotten-
kartenaussteller helfen ihren Kunden 
auch bei der Übermittlung der Do-
kumentation.

Seit dem 1. März 2024 sind laut li-
tauischer Regierung zwei weitere 
Grenzübergänge zwischen Litauen 

Litauen/Weißrussland: Schließung weiterer 
Grenzübergänge seit dem 1. März 2024

und Weißrussland – Lavorishkes-
Kotlovka und Raigardas-Privalka für 
den gesamten Verkehr geschlossen 
worden.
Transportunternehmen wird emp-

fohlen, die beiden verbleibenden 
Grenzübergänge für den internati-
onalen Fracht- und TIR-Verkehr zu 
nutzen: 
Myadininkai-Kamenny Log und 
Shalchininkai-Benyakoni.
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Die finnische Regierung hat die be-
stehende Sperre aller Landgrenzüber-

Die A42 ist wegen eines Brücken-
schadens zwischen den Anschluss-
stellen Bottrop-Süd und Essen-Nord 
in beiden Richtungen gesperrt. Nach 
Angaben der Autobahn GmbH sind 

Seit 1. Januar 2024 hat sich das 
Mautsystem in Ungarn erheblich 
verändert und seit 1. Februar 2024 
werden auch Busse in das HU-GO-
System einbezogen.

Wichtigste Änderungen:

• Es wurde eine neue Achsenkatego-
rie „J5“ (schwere Lastkraftwagen 
mit 5 oder mehr Achsen) einge-
führt. Die Kategorie „J4“umfasst 
nur noch schwere Lastkraftwagen 
mit 4 Achsen.

• Das mautpflichtige Netz wurde 

Finnland: Grenzübergangsstellen zu Russland 
bleiben geschlossen

Deutschland: Vollsperrung der A42 zwischen 
Bottrop-Süd und Essen-Nord

die örtlichen Umleitungen überlas-
tet und es wird um die Nutzung der 
großräumigen Umleitung gebeten 
(siehe Karte).
Möglicherweise kann die Strecke 

noch im Frühjahr 2024 wieder für 
den Autoverkehr freigegeben werden. 
Mit einer Wiedereröffnung für den 
Lkw-Verkehr ist jedoch in absehbarer 
Zeit nicht zu rechnen.

Ungarn: Änderungen im E-Maut-System HU-GO 
seit 1. Januar 2024

erweitert: Die Autobahn M0 wird 
einbezogen (Abschnitt zwischen 
M5 und M1).

• Die Gebühren für externe Kos-
ten werden für verkehrsbedingte 
Luftverschmutzung, Lärm und 
CO2-Emissionen miteinbezogen.

• Es wurden zwei neue Fahrzeug-
klassen eingeführt: schadstoffar-
me Fahrzeuge und emissionsfreie 
Fahrzeuge. 

Die Mautsätze stiegen dadurch er-
heblich, für fünfachsige EURO-VI-
Fahrzeuge sogar um 50 %.

Weitere Informationen finden Sie unter 
folgenden Links:

• Änderungen im E-Maut-System 
HU-GO seit 1. Januar 2024

  https://tinyurl.com/2msyctbs
  https://tinyurl.com/mtft3kfx

• Mautkalkulator – ausführliche 
Informationen zur Nutzung des 
Mautkalkulators finden Sie unter 
folgendem Link: https://tinyurl.
com/58kw7dje

• Gebührentabelle
     https://tinyurl.com/mv4kybax

gangsstellen zwischen Finnland und Russland bis zum 
14. April 2024 verlängert.
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Neues Einfuhrkontrollregime 
in Kraft getreten. 
Neue gesundheitspolizeiliche 
und pflanzenschutzrechtliche 
Kontrollen von Lebensmittel-
importen in das Vereinigte 
Königreich

Am 31. Jänner 2024 trat das neue 
britische Einfuhrkontrollregime in 
Kraft. Das sogenannte Border Target 
Operating Model (BTOM) regelt Si-
cherheitskontrollen für alle Importe 
in das Vereinigte Königreich (VK), 
sowie gesundheitspolizeiliche und 
pflanzenschutzrechtliche Kontrollen 
für die Einfuhr von SPS-Waren (sani-
tär/phytosanitär), wie lebende Tiere, 
tierische Erzeugnisse, Pflanzen und 
pflanzliche Erzeugnisse.

Mit der Einführung von BTOM 
sind für Importe von Lebensmitteln, 
lebenden Tieren, tierischen Erzeug-
nissen, Pflanzen oder pflanzlichen 
Erzeugnissen aus der EU in das Ver-
einigte Königreich, Kontrollen und 
Formulare, die je nach Risikograd des 
Produktes variieren können, notwen-
dig. Die Einteilung in eine der drei 
Risikokategorien – gering, mittel, 

Vereinigtes Königreich: 
Border Target Operating Model 

hoch – erfolgt produktspezifisch und 
berücksichtigt sowohl die Warenart 
als auch das Herkunftsland. Darauf 
basierend unterscheiden sich die An-
forderungen bei der Einfuhr.

Die BTOM-Einführung erfolgt 
in mehreren Phasen

• 31. Jänner 2024: Einführung 
einer Gesundheitszertifizierung 
für die Einfuhr von tierischen Er-
zeugnissen, Pflanzen, pflanzlichen 
Erzeugnissen und Lebensmitteln 
(und Futtermitteln) nicht-tieri-
schen Ursprungs mit mittlerem 
Risiko („medium risk“) sowie von 
Lebensmitteln und Futtermitteln 
nicht tierischen Ursprungs mit 
hohem Risiko aus der EU. Die 
Voranmeldepflicht für Pflanzen 
und Pflanzenerzeugnisse mit ge-
ringem Risiko aus der EU ist seit 
diesem Zeitpunkt nicht mehr 
notwendig.  

• 30. April 2024: Einführung ri-
sikobasierter physischer Waren-
kontrollen bei tierischen Erzeug-
nissen, Pflanzen und pflanzlichen 
Erzeugnissen mit mittlerem Ri-
siko sowie Lebensmitteln (und 

Futtermitteln) nicht-tierischen 
Ursprungs mit hohem Risiko 
(high-risk) aus der EU. Die beste-
henden Kontrollen von Pflanzen/
Pflanzenerzeugnissen mit hohem 
Risiko aus der EU, der Schweiz 
und Liechtenstein werden vom 
Bestimmungsort zu den Grenz-
kontrollstellen verlagert.

• 31. Oktober 2024: Einführung 
von Sicherheitserklärungen (Safe-
ty and Security Declarations) für 
alle EU-Einfuhren tritt in Kraft.

Genauere Informationen hinsichtlich 
der Klassifizierung der einzelnen 
Produkte in die drei Risikokatego-
rien (gering, mittel, hoch) sind un-
ter folgenden Links zu finden:

• TOM-Risikokategorien für Pflan-
zen und Pflanzenerzeugnisse

  https://tinyurl.com/a5tx3ee9
• TOM-Risikokategorien für Tiere 

und tierische Erzeugnisse
     https://tinyurl.com/3em7zw2j

Weitere Informationen zum BTOM 
finden Sie unter folgendem Link:
The Border Target Operating Model 
– https://tinyurl.com/y8hfxbm4
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Kontakt: 
Dr. Tropper Cargo Services GmbH 
Hirnsdorf 108, 8221 Feistritztal 
www.cargoservices.at 
Mail: peter@cargoservices.at

Dr. Peter Tropper

Sinkende Industrieproduk-
tion drückt Nachfrage nach 
Frachtraum
In dem vorliegenden IRU-Papier 
(„The european road freight rate de-
velopment benchmark – Q4 2023“*) 
weist der Frachtratenindex einen 
deutlichen Rückgang vom Höchst-
stand mit 141 Punkten (1. Halb-
jahr 2022) im Spot-Markt auf 123,8 
Punkte (–17,2 Punkte – Q4/2023) 
aus. Die Kontraktlogistik blieb mit 
129,4 Punkten (Q4 2022) im Jah-
resvergleich (Q4 2023) gleich. Als 
Gründe für diese Stagnation bzw. für 
die Reduzierung identifiziert die IRU 
vor allem die gesunkene Nachfrage 
im Konsum und die dadurch ver-
ursachten Produktionsrückgänge in 
der Industrie z. B. in Großbritannien 
–0,9 Prozent, Deutschland –1,6 %, 
Frankreich –0,2 Prozent. Durch diese 
Kombination der Faktoren fällt auch 
die Nachfrage nach Frachtraum in 
der gesamten Europäischen Union, 
erhöht gleichzeitig die zur Verfügung 
stehenden Ladekapazitäten, was wie-
derum als Folge auf die Frachtpreise 
(vor allem im Spotmarkt) drückt.

Gestiegene Kosten, CO2-Maut 
und Fahrermangel erhöhen 
Druck auf Transporteure

Naturgemäß wirkt sich die Neu-
gestaltung der Mauttarife (u. a. in 
Deutschland und Österreich), mit 
der Inklusion von CO2-Kosten, ent-
sprechend finanziell negativ auf die 
ohnehin geringen Gewinnmargen 
im Transportgewerbe aus. Einzelne 
Schätzungen des Verbandes GVN 

die Strecke Duisburg – Wien – Duis-
burg dargestellt (Einfache Strecke ca. 
1.000 km lt. Google Maps):

• So ist der Frachtpreis auf der Stre-
cke Duisburg – Wien am Spot-
markt von knapp 1.800 Euro (Q4 
2022) auf 1.587 Euro (Q4 2023) 
gefallen (–11,8 Prozent). 

• In der Kontraktlogistik blieb die-
ser im Vergleich Q4/2022 (rund 
1.550 Euro) zu Q4/2023 ( 1.582 
Euro) annähernd gleich. 

• Bei der Retourstrecke (Wien – 
Duisburg) hingegen fielen in bei-
den Bereichen (Spot/Kontrakt) 
die Frachtpreise deutlich, nämlich 

Blick nach Brüssel: 
EU-Transportmärkte – steigende 
Kosten und sinkende Frachtraten

Sowohl der nationale als auch 
die europäischen Transport-
märkte sind einem dauernden 
Wechselspiel zwischen Fracht-
raumangebot und -nachfrage 
ausgesetzt, daraus resultierend 
ergeben sich die angebotenen 
Frachtpreise. 
Wie jeder moderne Dienst-
leistungsmarkt, reagiert auch 
dieser auf äußere Einflüsse 
und Veränderungen und derzeit 
sind, laut einer Benchmark-
Erhebung der IRU (International 
Road Transport Union) für das 
4. Quartal 2023, die Frachtprei-
se im Sinken obwohl gleichzei-
tig die Kosten (u. a. Maut etc.) 
steigen. 

(Gesamtverband Verkehrsgewerbe 
Niedersachsen) gehen z. B. von mo-
natlichen Mehrkosten (!) von bis zu  
300.000 Euro(!!), aufgrund des An-
stiegs der deutschen Maut um bis zu 
80 Prozent, für einzelne Verbands-
mitglieder aus. Die IRU schätzt al-
lein die jährlichen Mautmehrkosten 
in Deutschland auf rund 6.700 Euro 
pro Lkw. 
Generell identifiziert die Erhebung, 
dass die Kostensteigerungen im 
Transportgewerbe in den letzten 3 
Jahren stark zugenommen haben: So 
stiegen die Arbeitskosten um +28,2 
Prozent, Wartungen und Reparatu-
ren +20,4 Prozent, Reifen +21,6 Pro-
zent, Ersatzteile +13,5 Prozent und 
Versicherungen +8,7 Prozent.
Auch das Thema „Fahrermangel“ ist, 
nach wie vor, trotz sinkender Trans-
portnachfrage, ungelöst. So hält die 
IRU fest, dass im Jahr 2023 233.000 
(!) offene Fahrerstellen in Europa 
unbesetzt blieben. Diese Situation 
wird sich in den nächsten 5 Jahren 
noch weiter verschärfen, denn man 
nimmt an, dass in den nächsten 5 
Jahren mehr als 470.000 Lkw-Lenker 
(15 Prozent der derzeit beschäftigten 
Lenker) in Pension gehen werden. Bis 
2028 könnte sich somit die Zahl der 
offenen, unbesetzten, Stellen in der 
EU auf bis zu 745.000 weiter erhö-
hen.

Entwicklung Frachtpreise am 
Beispiel der Strecke Duisburg 
– Wien – Duisburg

Als ein Beispiel für die Entwicklung 
der Frachtraten wird in der Erhebung 

im Spotmarkt von rund 1.550 
Euro (Q4/2022) auf 1.334 Euro 
(Q4/2023) (–13,9 Prozent) und 
in der Kontraktlogistik von rund 
1.200 Euro (Q4/2022) auf 1.008 
Euro (Q4/2023) (–16 Prozent)

Ausblick Deutschland und 
Folgen für Österreich

Gerade die wirtschaftliche Ent-
wicklung in Deutschland verbleibt 
schwierig und dies wirkt sich negativ 
auf alle Nachbarstaaten, so auch Ös-
terreich, aus. So ist Deutschland, lt. 
Auswertung der WKO-Außenwirt-

schaft, der wichtigste Handelspartner 
für Österreich. Die deutsche Wirt-
schaft stagniert nämlich und auch die 
Nachfrage der Konsumenten ist, im 
Vergleich zum Vor-Corona-Niveau, 
niedrig. Dies bedeutet, dass eine 
ohnehin schwache Nachfrage nach 
Frachtraum sich nochmals nega-
tiv auf die Frachtraten auswirkt, bei 
gleichzeitig hohen Kosten, die durch 
den CO2-Aufschlag der Maut noch-
mals verstärkt werden. 
Gerade der Spotmarkt – so die Erhe-
bung – wird Schwierigkeiten haben, 
diese gestiegenen Kosten adäquat 
weiterzugeben und konkurrenzfähig 
zu bleiben.

* Der Bericht kann unter https://tinyurl.com/32su3m79 heruntergeladen werden.

Der Europäische Datenschutzaus-
schuss hat einen Datenschutzleitfa-
den für kleine Unternehmen erstellt. 

Europäischer Datenschutzausschuss: 
Datenschutzleitfaden für kleine Unternehmen

Darin wird an Hand von Videos, 
praktischen Beispielen und Infogra-
fiken erklärt, welche rechtlichen Ver-

pflichtungen zu beachten sind und 
wie diese erfüllt werden können: 
https://tinyurl.com/3986vj6hFo
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Innerhalb des Güterbeförderungsgewerbes ist die Steier-
mark (2022) mit 2.039 aktiven Transporteuren hinter 
 1. Wien (3.097), 
 2. Niederösterreich (2.417),
 3. Oberösterreich (2.181) 

auf Platz 4, gemessen an der Mitgliederanzahl, im Bun-
desländer-Vergleich. Die einzelnen Branchensegmente in 
der Steiermark sind dabei (zusammengefasst):

• 893 Konzessionierte Güterbeförderer über 3,5 t
• 647 Kleintransporteure unter 3,5 t
• 492 Fahrradboten
• 7 Sonstige
Das österreichische Güterbeförderungsgewerbe ist Arbeit-
geber für 83.901 Arbeitnehmer/innen, davon entfallen 
auf die Steiermark knapp 11.000 Mitarbeiter. 
(Stand 2022 – Quelle: WKO-Statistik: „Güterbeförderungsgewer-
be, Branchendaten)

Der Lkw als Transportmittel 

Im Jahr 2022 wurden lt. STATISTIK AUSTRIA auf Ös-
terreichs Straßen insgesamt 590,9 Mio. Tonnen Güter 

transportiert, davon entfielen 385,1 Mio. Tonnen (rund 
65 Prozent) auf österreichische Unternehmen:

Abbildung 2: Transportaufkommen 2022 in 1.000 t

Quelle: STATISTIK AUSTRIA: „Verkehrsstatistik 2022“, S. 24

Gesamthaft wurden in Österreich im Jahr 2022 756,6 
Millionen Tonnen transportiert. Im Vergleich zu 2021 
stellt dies einen Rückgang von –4 Prozent dar. 

Die Gesamttransportleistung (2022) im Inland betrug 
hingegen 90,4 Milliarden Tonnenkilometer.

Abbildung 3: Modal Split – Anteile der Verkehrsträger in Österreich 2022 – in Prozent*

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Verkehrsstatistik, Eurostat; ASFINAG

*Erklärung: Da in Österreich registrierte Güterkraftfahrzeuge zumeist auf kurzen Inlandsstrecken unterwegs sind und ausländische Fahrzeuge im Rahmen grenzüberschreiten-
der Verkehre längere Strecken zurücklegen, kommt es auch hier zu einer massiven Verschiebung der Anteile. (Quelle: STATISTIK AUSTRIA: „Verkehrsstatistik 2022“, S. 17f)

„DIE STEIRISCHEN TRANSPORTEURE“
PRESSEKONFERENZ Februar 2024

Das Güterbeförderungsgewerbe stellt innerhalb der Sparte Transport und Verkehr der Wirtschaftskammer Österreich 
mit insgesamt 16.382 Mitglieder die größte Gruppe an Unternehmen. Das entspricht rund 36 Prozent aller Unter-
nehmen im Verkehrsbereich.

Abbildung 1: Fachgruppenmitglieder 2023 Sparte Transport und Verkehr

Das Güterbeförderungsgewerbe in Österreich und der Steiermark

Quelle: Wirtschaftskammer Österreichs    Aktualisierung: Februar 2024
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Der Lkw als Mautzahler

Das hochrangige Straßennetz ist in Österreich (Autobah-
nen und Schnellstraßen – rund 2.200 km) mautpflichtig. 
Lkw bezahlen dabei seit 1. Jänner 2004, für Bau und Er-
haltung der Straßen, eine fahrleistungsabhängige Maut. 
(BGBl. II Nr. 568/2003). Pkw/Motorräder bezahlen eine 
zeitabhängige Maut in Form einer Vignette.
Im Jahr 2005 hat die ASFINAG – als Verwalter des hoch-
rangigen Straßennetzes – rund 775 Mio. Euro an „Lkw-
Mauterlösen“ eingenommen. 
(Quelle: ASFINAG Konzernabschluss 2006, Beilage II, S. 26) 

Mittlerweile haben sich diese Lkw-Mauterlöse im Jahr 
2022 auf rund 1,68 Mrd. Euro mehr als verdoppelt 
(Umsatzerlöse 2022: 2,9 Mrd. Euro). Zusätzlich nahm 
die ASFINAG 2022 aus „Vignettenerlöse“ 539,9 Mio. 
Euro und aus der „Streckenmaut“ 226,1 Mio. Euro ein. 
(Quelle: ASFINAG Geschäftsbericht 2022, S. 121)
Die aktuellen Mauttarife (2024) berücksichtigen mitt-
lerweile auch entsprechende Umweltkosten in Form von 
„Kosten der verkehrsbedingten Luftverschmutzung“, 
„Kosten der verkehrsbedingten Lärmbelastung“ sowie 
(seit 2024) „Kosten der verkehrsbedingten CO2-Emissi-
onen“:

Der Lkw als Verkehrsteilnehmer

Im Jahr 2022 waren in Österreich 553.249 Lkw und 
20.247 Sattelzugfahrzeuge zum Straßenverkehr zuge-
lassen. Den überwiegenden Anteil dabei hatten Lkw der 
Klasse N1 (bis 3,5 t) nämlich 498.325 (N2/3,5 t – 12 t: 
9.690 und N3/ab 12 t: 45.234). In Summe macht dies 
insgesamt 7,9 Prozent der Verkehrsteilnehmer mit ös-
terreichischer Kfz-Zulassung – der Pkw hat einen Anteil 
in Höhe von 70,9 Prozent (5,15 Mio. Bestand). 

(Quelle: STATISTIK AUSTRIA: „Kfz-Bestand – Bestand 2022 
nach Fahrzeugart (Tabelle)“)
Auf den fuhrgewerblichen Straßengüterverkehr (Trans-
porteure) entfielen dabei 16.515 Lkw (ab 2 t Nutzlast) 
und 13.128 Sattelzugfahrzeuge. 
(Quelle: STATISTIK AUSTRIA: „Verkehrsstatistik 2022“, S. 75)
In Österreich verloren im Jahr 2022 370 Menschen bei 
Straßenverkehrsunfällen ihr Leben.

Abbildung 4: Verletzte und Getötete 2022 nach Bundesländern

Auf den schweren Lkw (über 3,5 t) entfielen dabei 64 und 
auf den leichten Lkw (bis 3,5 t) 33 Getötete. Als Haupt-
unfallverursacher galt der Lkw (leicht & schwer) jedoch 

nur in 7,4 Prozent der Unfälle. 
(Quelle: STATISTIK AUSTRIA: „Straßenverkehrsunfälle 2022 
mit Personenschaden“, S. 26, 32f )

 
Der Lkw als Bahnfinanzierer 

Die Mautzahlungen jedes einzelnen Lkw tragen zur Fi-
nanzierung des Verkehrsträgers „Schiene“ bei:

1. Bahn-Finanzierung durch 
 „Externe Kosten“

Seit 1. Jänner 2017 werden die „Kosten der verkehrs-
bedingten Luftverschmutzung“ und die „Kosten der 
verkehrsbedingten Lärmbelastung“, sowie seit 1. Jänner 
2024 die „Kosten verkehrsbedingter CO2-Emissionen“ 
im Gesamtmauttarif einkalkuliert. Diese Einnahmen 
werden „an den Bund zur Verwendung für Maßnah-
men zur nachhaltigen Gestaltung des Verkehrs“ von der              
ASFINAG abgeführt (§ 8b (1) ASFINAG-Gesetz). 

Diese Einnahmen werden, lt. parlamentarischer Anfrage-
beantwortung durch Frau BM Leonore Gewessler (GZ. 
2020-0.796.423 vom 13. Jänner 2021) „zweckgebunden 
zur nachhaltigen Gestaltung des Verkehrs zur Finanzie-
rung von Verkehrsdiensteverträgen im Schienenperso-
nenverkehr verwendet.“

2. Bahninfrastrukturfinanzierung durch  
 Maut-Aufschläge

Gemäß § 8a (1) ASFINAG-Gesetz ist diese (ASFINAG) 
verpflichtet die 25 %-Aufschläge bei den Sondermaut-
strecken A 12 Inntal- und A 13 Brenner-Autobahn

„zweckgebunden an den Bund als Beiträge zur 
Finanzierung des auf österreichischem Staatsge-
biet zu errichtenden Teiles des Eisenbahnbasis-
tunnels auf der Brennerachse zu leisten.“

Die sonstigen 25 %-Aufschläge, die bei den weiteren Son-
dermautstrecken eingehoben werden, werden zur zweck-
gebundenen Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur im 
Rahmen der Transeuropäischen Verkehrsnetze verwendet 
(§ 8a (2) ASFINAG-Gesetz).

Gemäß den jeweiligen Finanzberichten (2017–2022) der 
ASFINAG sind dies unter dem Titel „Querfinanzierung 
Brennerbasistunnel und externe Kosten“ konkret folgen-
de Einnahmen:

Der Lkw der Zukunft
Nach wie vor ist das Hauptantriebsmittel bei Lkw der 
Diesel-Kraftstoff und der derzeitige Emissionsstandard 
(seit 1. Jänner 2014 verpflichtend) liegt bei Euro 6: 
„Im Inlandsverkehr kam es aufgrund der Flottenerneu-
erung und sauberen Euro-VI-Lkw zu einem deutlichen 
Rückgang der Lkw-Emissionen. […] Besonders seit Ende 
der 90er Jahre kam es zu einer verstärkten Steigerung an 
NOx-Emissionen durch den Trend zu Diesel-Pkw. Die 
Emissionen dieser Fahrzeugklasse haben sich seit 1990 
beinahe verfünffacht. War früher der Schwerverkehr 
Hauptverursacher, hat sich dieses Verhältnis mittlerweile 
umgekehrt.“ 
(Quelle: Umweltbundesamt: „Verkehr als Hauptverursache für 
Stickoxide“)

Am 18. Dezember 2023 gab es auf europäischer Ebene 
eine Einigung hinsichtlich einer neuen Euro-7-Norm. 
Das bedeutet, dass im Lkw-Bereich der Verbrennungsmo-
tor auch weiterhin Bestand haben wird, allerdings werden 
abermals die Grenzwerte für Emissionen entsprechend 
gesenkt. (Rat der EU, Pressemitteilung vom 18. Dezem-
ber 2023)

Als rechtliche Vorgabe werden im Lkw- und Bus-Bereich 
nochmals

• die Stickoxidemissionen (NOx) um 56 % und
• die Partikelemissionen um 39 % 
gegenüber der Euro-6-Norm gesenkt.

2022: 47,7 Mio. Euro 
(Konzernanhang für das Geschäftsjahr 2022, S. 22 von 72)

2021: 46,0 Mio. Euro  
(Konzernanhang für das Geschäftsjahr 2021, S. 22 von 71)

2020: 43,6 Mio. Euro  
(Konzernanhang für das Geschäftsjahr 2020, S. 54 von 63)

2019. 46,5 Mio. Euro  
(Konzernanhang für das Geschäftsjahr 2019, S. 54 von 63)

2018: 44,7 Mio. Euro  
(Konzernanhang für das Geschäftsjahr 2018, S. 56 von 64)

2017: 42,1 Mio. Euro  
(Konzernanhang für das Geschäftsjahr 2017, S. 55 von 65)

= SUMME (2017 – 2022) 270,6 Mio. Euro 
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Die Befragung hat im Jänner 2024 
stattgefunden und es haben insge-
samt 70 Unternehmen aus dem Gü-
terbeförderungsgewerbe teilgenom-
men.

Die Einschätzung der Umfrageteil-
nehmer ist in Bezug zu Vergangen-
heit und Zukunftserwartungen wei-
terhin pessimistisch.

In der Güterbeförderung werden Ge-
schäftslage und Nachfrage sowohl in 
Vergangenheitsbetrachtung als auch 
Zukunftseinschätzung mit überwie-
gender Mehrheit negativ gesehen. 
Die Branche rechnet wieder mit ei-
nem stärkeren Preisanstieg als zuletzt. 
Nur noch knapp jeder zweite der 

WIFO Sonderauswertung Konjunkturtest – 
Auswertung Güterbeförderung Jänner 2024 (Q1/24)

Befragten bezeichnet den derzeiti-
gen Auftragsbestand als ausreichend. 
Dementsprechend ist unzureichende 
Nachfrage der wichtigste Grund als 
Behinderung ihrer Geschäftstätig-
keit, während Mangel an Arbeitskräf-
ten weiterhin leicht abnimmt. Bei der 
Beschäftigung sieht die Mehrheit der 
befragten Unternehmen in der Ver-
gangenheitsbetrachtung einen Rück-
gang, ebenso wie in der Zukunftsein-
schätzung.

Auffallende Parameter im Detail:
• Die „Geschäftslage in den kom-

menden 6 Monaten“ wird im Ver-
gleich zu Oktober 2023 (–29,5 
Punkte) mit –41,0 Punkte sehr 
schlecht eingeschätzt.

• Auch die „Nachfrageerwartung“ 
ist von –13,5 Punkte (Oktober 
2023) auf –30,5 Punkte deutlich 
zurückgegangen.

• Die „Preiserwartung“ ist mit 28,9 
Punkte positiv im Vergleich zu 
Oktober 2023 (17,9 Punkte). 

• Die „Beschäftigungserwartung“ 
mit –18,6 Punkte ist im Vergleich 
zum Oktober 2023 (–3,0 Punke) 
sehr negativ.

• Als primäre Produktionsbehin-
derungen wurde von 45,4 % un-
zureichende Nachfrage und von 
20,2 % ein Mangel an Arbeits-
kräften angegeben. Bei 29,9 % 
gab es keine Behinderungen.
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Die Grundumlage laut 
§ 123 Abs. 9 WKG: 
Die Grundumlage ist eine unteilba-
re Jahresumlage; sie ist auch für das 
Kalenderjahr zu entrichten, in dem 
die Berechtigung erworben wird oder 
erlischt. Besteht die Mitgliedschaft zu 
einer Fachgruppe nicht länger als die 
Hälfte eines Kalenderjahres, ist die 
Grundumlage für dieses Kalender-
jahr nur in halber Höhe zu entrich-
ten, besteht die Mitgliedschaft aber 
nicht länger als 31 Tage im ganzen 
Kalenderjahr, entfällt die Pflicht zur 
Entrichtung der Grundumlage zur 
Gänze. 

Wofür ist die Grundumlage?
Die Finanzierung der Tätigkeit der 
Fachgruppe und auch des Fachver-
bandes in Wien erfolgt durch die 
Einhebung einer Grundumlage ein-
mal im Jahr.

Neugründerbonus gemäß 
§ 123 Abs. 14 WKG: 
Wer erstmalig eine Berechtigung iSd 
§ 2 Abs. 1 WKG erwirbt oder eine 
Unternehmung rechtmäßig selbst-
ständig betreibt (ausgenommen: 
Rechtsformänderungen oder Um-
gründungen), ist im darauffolgenden 
Kalenderjahr von der Grundumlage 
befreit.

Rechtsformstaffelung gem. 
§ 123 Abs. 12 WKG:
Wird die Grundumlage mit einem 
festen Betrag festgesetzt, so ist die-
ser von natürlichen Personen, offe-
nen Handelsgesellschaften, Kom-
manditgesellschaften sowie von 
eingetragenen Erwerbsgesellschaften 
in einfacher Höhe (Normalsatz), 
von Gebietskörperschaften, Genos-
senschaften, Vereinen und allen an-
deren juristischen Personen in dop-
pelter Höhe zu entrichten, sofern 
diese Rechtsfolge im Beschluss der 
zuständigen Fachorganisation nicht 
ausdrücklich ausgeschlossen wird. 

Ruhendsatz gem. 
§ 123 Abs. 9, 2. Satz WKG:
Ruht/Ruhen die gemäß § 2 Abs. 1  
WKG mitgliedschaftsbegründende(n) 
Berechtigung(en) für die gesamte Pe-
riode der Mitgliedschaft im Kalen-
derjahr, ist die Grundumlage höchs-
tens in halber Höhe zu entrichten. 

Die Grundumlage für das 
Güterbeförderungsgewerbe 
wird wie folgt berechnet:

Pro zum 31.12. des Vorjahres ge-
meldeter Betriebsstätte ein fester 
Betrag nach folgenden Betriebsar-
ten:
• Güterbeförderung mit Kraft-

fahrzeugen des Straßenverkehrs 
oder solchen mit Anhängern, bei 
denen die Summe der höchsten 
zulässigen Gesamtgewichte insge-
samt 3.500 kg nicht übersteigt

170 Euro
• Bei denen die Summe der höchs-

ten zulässigen Gesamtgewichte 

GRUNDUMLAGE

insgesamt 3.500 kg übersteigt
118,50 Euro

• Alle sonstigen Güterbeförderun-
gen                            72,60 Euro

Mindestens der Betrag für eine Be-
triebsstätte der zutreffenden Betriebs-
art.
Bei Zusammentreffen von mehreren 
Betriebsarten an einer Betriebsstätte 
ist nur der höchste Betrag zu entrich-
ten. 
Bei gleich hohen Beträgen ist der Be-
trag nur einmal pro Betriebsstätte zu 
entrichten.

Die Anzahl der Beförderungsmittel 
zum 31.12. des Vorjahres und dafür 
ein fester Betrag für nachfolgende 
Fahrzeugkategorien
• pro Kraftfahrzeug des Straßenver-

kehrs oder solchen mit Anhän-
gern, bei denen die Summe der 
höchsten zulässigen Gesamtge-
wichte insgesamt 3.500 kg nicht 
übersteigt laut Konzessionsum-
fang                                  0 Euro

• pro Kraftfahrzeug des Straßenver-
kehrs oder solchen mit Anhän-
gern, bei denen die Summe der 
höchsten zulässigen Gesamtge-
wichte insgesamt 3.500 kg über-
steigt laut Konzessionsumfang

39,80 Euro
• Alle sonstigen Güterbeförderun-

gen                                   0 Euro

Die Verpflichtung von juristischen 
Personen zur Zahlung fester Beträge 
in doppelter Höhe wird ausgeschlos-
sen.

Ruhen alle gemäß § 2 Abs. 1 WKG 
mitgliedschaftsbegründenden Be-
rechtigungen für die gesamte Periode 
der Mitgliedschaft im Kalenderjahr, 
ist die Grundumlage in folgender 
Höhe zu entrichten:        36,30 Euro

E-Zustellungen – 
USP Unternehmerserviceportal



Unternehmen sind seit 1. Jänner 
2020 verpflichtet, an der elekt-
ronischen Zustellung teilzuneh-
men. Ausgenommen sind nur 
jene Unternehmen, die wegen 
Unterschreitens der Umsatz-
grenze nicht zur Abgabe von 
Umsatzsteuervoranmeldungen 
verpflichtet sind.

Die Registrierung zur elektronischen 
Zustellung erfolgt für Unternehmen 
im USP.
Für die „Nicht-Teilnahme“ an der 
elektronischen Zustellung sind der-
zeit keine Sanktionen vorgesehen. 
Sofern keine elektronische Zustell-
möglichkeit vorliegt, wird die ver-
sendende Behörde eine postalische 
Zustellung vornehmen.

Achtung:
Bestimmte Unternehmer werden au-
tomatisch in das Teilnehmerverzeich-
nis übernommen (siehe dazu Näheres 
unter Punkt „Teilnehmerverzeich-
nis“). So kann die Behörde etwa im 
Falle der automatischen Übernahme 
aus FinanzOnline eine nicht-nach-
weisliche Zustellung in das elektro-
nische Postfach zustellen, auch wenn 
seitens des Unternehmens noch keine 
Registrierung im USP erfolgt ist (eine 
Abholung ist nur möglich, in dem 
man sich beim USP anmeldet).

Unternehmerbegriff

An der elektronischen Zustellung 
haben laut E-Government-Gesetz 
Unternehmen im Sinne des § 3 Z 20 
Bundesstatistikgesetz teilzunehmen. 
Das Bundesstatistikgesetz definiert 
den Unternehmerbegriff wie folgt: 
Alle natürlichen Personen (z. B. freie 
Dienstnehmer, freiberuflich Tätige), 
juristischen Personen, Personenge-
sellschaften, Personengemeinschaf-
ten und Personenvereinigungen mit 
Wohnsitz, gewöhnlichem Aufenthalt, 
Sitz oder Geschäftsleitung in Ös-
terreich, die der Allgemeinheit oder 
einem bestimmten Personenkreis 
Waren, Werk- und Dienstleistungen 
gegen Entgelt anbieten oder im All-
gemeininteresse liegende Aufgaben 
erfüllen oder Einkünfte aus Land- 
und Forstwirtschaft, selbstständiger 
Arbeit, Gewerbebetrieb oder Vermie-
tung und Verpachtung erzielen.

Unzumutbarkeit der 
E-Zustellung

Die Teilnahme an der elektronischen 
Zustellung ist von vornherein un-
zumutbar, wenn das Unternehmen 
nicht über die dazu erforderlichen 
technischen Voraussetzungen oder 
über keinen Internet-Anschluss ver-
fügt. Die erforderliche technische 
Voraussetzung fehlt etwa, wenn keine 
internetfähige Hardware im Unter-
nehmen verfügbar ist.

Das Verfahren zur Erlangung von 
Betriebsanlagengenehmigungen ist 
komplex. Eine Vielzahl von Spezial-
regelungen sind dabei zu beachten. 
Für viele Wirtschaftstreibende ist 
das häufig ein unüberschaubarer bü-
rokratischer Hürdenlauf – aber die 

Neues Service-Angebot der WKO Steiermark für 
Betriebsanlagengenehmigungen

steirischen Betriebsanlagen-Coaches 
können Ihnen dabei jetzt helfen! 

Die WKO Steiermark hat ein umfas-
sendes Service-Paket geschnürt, um 
Unternehmer:innen auf ihrem Weg 
zur Betriebsanlagengenehmigung  

(https://tinyurl.com/yeyj6axv) zu be-
gleiten. 

Ab sofort wird die Beratung durch 
einen spezialisierten Betriebsanlagen-
Coach finanziell unterstützt (https://
tinyurl.com/ykexucs7).
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Widerspruchsmöglichkeit

Unternehmen, die wegen Unter-
schreiten der Umsatzgrenze nicht 
zur Abgabe von Umsatzsteuervoran-
meldungen verpflichtet sind, können 
der elektronischen Zustellung wider-
sprechen. Der Widerspruch erfolgt 
grundsätzlich durch die Abmeldung 
des Unternehmens vom Teilnehmer-
verzeichnis und somit der elektroni-
schen Zustellung. Der Widerspruch 
kann, sofern man nicht im USP re-
gistriert ist, auch per Post an das Bun-
desrechenzentrum geschickt werden. 
Unternehmer, die der elektronischen 
Zustellung widersprochen haben, 
werden wie bisher auf dem Postweg 
kontaktiert.

Teilnehmerverzeichnis

Um die vollständige Erreichbarkeit 
aller potenziellen Empfänger sicher-
zustellen, wurde ein Teilnehmerver-
zeichnis sämtlicher Zustellsysteme 
eingeführt. Das Teilnehmerverzeich-
nis wurde am 28. Mai 2019 kund-
gemacht (BGBl. II Nr. 140/2019) 
und bildet seit „Produktivsetzung“ 
der elektronischen Zustellung 
(1.12.2019) das Verzeichnis aller Per-
sonen, die elektronische Zustellun-
gen empfangen, ab.
Seit Juni 2019 werden bestimmte 
Unternehmer automatisch in das 
Teilnehmerverzeichnis übernommen 
und gelten als angemeldete Teilneh-
mer:  

• FinanzOnline-Teilnehmer, die 
nicht auf die elektronische Zu-
stellung nach der Bundesabga-
benordnung (BAO) verzichtet 
haben und Unternehmer im Sin-
ne des § 3 Z 20 Bundesstatistikge-
setz 2000 sind, werden seit 1. Juli 
2019 automatisch in das Teilneh-
merverzeichnis übermittelt. 

• Ebenso sind die Teilnehmer am 
Elektronischen Rechtsverkehr 
(ERV) automationsunterstützt bis 
auf Widerspruch des Teilnehmers 
an das Teilnehmerverzeichnis zu 
übermitteln. ERV-Teilnehmer 
können eine Weiterleitung in den 
ERV konfigurieren. 

• Seit 1. Dezember 2019 werden 
Kunden der elektronischen Zu-
stelldienste (Briefbutler, BRZ 
Elektronischer Zustelldienst, 
eVersand oder Mein Brief ) auto-
mationsunterstützt in das Teilneh-
merverzeichnis aufgenommen.

Unternehmer, die automatisch in das 
Teilnehmerverzeichnis übernommen 
werden, erhalten eine Information 
über ihre Übernahme (Benachrich-
tigung in der Databox von Finanz-
Online) und können ab diesem 
Zeitpunkt ihre Registrierungsinfor-
mationen am Teilnehmerverzeichnis 
überprüfen und gegebenenfalls an-
passen (z. B. E-Mail-Adressen für Be-
nachrichtigungen, De-/Aktivierung 
der Weiterleitung in den ERV etc.).
Sollte in FinanzOnline keine E-Mail-
Adresse hinterlegt sein oder wurde 
auf die elektronische Zustellung ge-
mäß BAO verzichtet, dann können 
diese Teilnehmer nicht automatisch 
übernommen werden, da die ver-
pflichtende Verständigung über neue 
Nachrichten nicht möglich wäre. 
Diese Teilnehmer werden dazu moti-
viert, eine Registrierung zur elektro-
nischen Zustellung vorzunehmen.

Anzeigemodul 
„Mein Postkorb“ im 
Unternehmensserviceportal

Unternehmer können über das USP 
auf ihre elektronischen Zustellstücke, 
die von Behörden übermittelt wur-
den, zugreifen. Um den Empfängern 
eine einheitliche Übersicht der für sie 

bereitgehaltenen elektronischen Zu-
stellstücke zu ermöglichen, wurde ein 
kostenloses elektronisches Postfach 
eingeführt. Die zentrale Anzeige und 
Abholung von Zustellungen erfolgt 
im angemeldeten Bereich des USP in 
der Anwendung „Mein Postkorb“.
Das Anzeigemodul hat den Empfän-
ger unverzüglich davon zu verständi-
gen, dass ein Dokument für ihn zur 
Abholung bereit liegt. Diese elektro-
nische Verständigung ist an die dem 
Teilnehmerverzeichnis bekanntgege-
bene elektronische Adresse des Emp-
fängers zu versenden.
Erledigungen der Finanzbehörden 
gemäß der BAO werden weiterhin in 
FinanzOnline zugestellt und zusätz-
lich zur Information über das Anzei-
gemodul angezeigt.
Zur Nutzung des Anzeigemoduls 
„Mein Postkorb“ muss das Unter-
nehmen über ein USP-Konto und 
zumindest einen USP-Anwender mit 
der Rolle „Postbevollmächtigter“ ver-
fügen.

Wer darf in das 
Anzeigemodul zustellen?

In das Anzeigemodul dürfen aus-
schließlich Behörden und Verant-
wortliche des öffentlichen Bereichs 
zustellen bzw. zusenden.

Weiterführende Informationen
Das Bundesministerium für Digi-
talisierung und Wirtschaftsstandort 
veröffentlicht auf seiner Homepage 
laufend weitere Informationen zur 
elektronischen Zustellung.
Infos dazu finden Sie unter folgender 
Website: 
https://tinyurl.com/3thn394m

Weiters steht Ihnen der USP-Support 
unter (+43) 0 50 233 733 zur Verfü-
gung.



Auch die Grundumlage der Wirtschaftskammer wird in 
Zukunft nur mehr per E-Zustellung vorgeschrieben!

Pfuscherbekämpfung: Meldungen online möglich

Professionelle Schwarzarbeit stellt 
die Unternehmen der gewerblichen 
Wirtschaft vor immer größere Prob-
leme. Die Schattenwirtschaft boomt 
und verursacht volkswirtschaftlichen 
Schaden immensen Ausmaßes.

Als spezieller Service für WKO-Mit-
glieder und auch aufgrund des gesetz-
lichen Auftrages der WKO bietet die 
Wirtschaftskammer die Möglichkeit, 
Verdachtsmomente bzw. Wahrneh-
mung von illegaler Gewerbeausübung 
mittels Online-Formulars an die 
WKO zu übermitteln unter http://
wko.at/stmk/pfuschermeldung.
Diese ergeht an den Erhebungs-
dienst der WKO Steiermark, wobei 
völlige Verschwiegenheit und Ver-
traulichkeit zu den Grundprinzipi-
en gehören. Die kompetenten Pro-
fis erheben, informieren und setzen 

alle möglichen Aktivitäten, um den 
Rechtszustand herzustellen. Mehr als 
1.500 gewerberechtliche Erhebungen 
finden jährlich statt.

Um gegen Pfusch effektiv vorgehen 
zu können, werden möglichst kon-
krete Beweise für die illegalen Arbei-
ten benötigt:

• wenn möglich, Namen und 
Wohnanschrift des/der illegalen 
Erwerbstätigen;

• Wo wird gearbeitet?
• Wann und seit wann wird gear-

beitet?
• Beschreibung der illegalen Tätig-

keit;
• eventuelle Beweise (Plakate/Fo-

tos/Angebote/Autokennzeichen/
Werbeaussendungen/Website-
Ausdrucke).

Je genauer die Angaben sind, desto 
schneller und effizienter kann einge-
griffen werden. 
Alternativ dazu kann die unbefugte 
Gewerbeausübung natürlich auch bei 
den zuständigen Gewerbebehörden 
(Magistrat Graz/jeweilige Bezirks-
hauptmannschaft) und der Finanz-
polizei gemeldet werden.
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Aktuelle VPI- und In-
flationsentwicklung 
in Österreich

Die aktuelle Entwicklung des 
Verbraucherpreisindex sowie der 
Inflation finden Sie unter 
www.dietransporteure.at

Entwicklung Diesel-
preis und Transport-
kostenindex: 

Die aktuelle Entwicklung zum 
Dieselpreis und Transportkosten-
index ist wieder unter 
www.dietransporteure.at abrufbar

Entwicklung Diesel-
preis und Transport-
kostenindex für das 
Kleintransportgewerbe
Die aktuelle Entwicklung zum Die-
selpreis und Transportkostenindex 
ist wieder unter 
www.dietransporteure.at abrufbar

Online-Lkw-Kalkulationstool 
inklusive Downloadmöglichkeit
Auf mehrfachen Wunsch wurde das 
Online-Lkw-Kalkulationstool auf 
der Transporteure-Website um einen 
Downloadbereich erweitert. Es ist 
von nun an möglich, die Kalkulation 
auch mittels Excelsheet durchzufüh-
ren und entsprechend anzupassen.

Dies finden Sie hier: 
http://dietransporteure.at/lkw-kalkulation/index.html bzw. unter 
http://dietransporteure.at/lkw-kalkulation/download.html 
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RA Mag. Christoph Rappold
Reif und Partner 
Rechtsanwälte OG 
 
graz@reifundpartner.at    
www.reifundpartner.at

Das Imperium schlägt
lauwarm zurück
Der interessierte Leser wird im Ti-
tel eine mögliche Affinität zu einer 
erfolgreichen Kinoserie entdecken 
können, doch mit Imperium sind im 
gegenständlichen Kontext in der Ver-
waltungslehre die Hoheitsrechte des 
Staates gemeint, die selbstverständ-
lich auch zwangsweise durchsetzbar 
sind.

Die Lesungen im Parlament sind 
kaum verhallt, die Druckerschwär-
ze auf jenem Bundesgesetzblatt mit 
welchem die 34. StVO-Novelle vulgo 
„Raserpaket“ kundgemacht wurde, 
ist noch nicht getrocknet, da wurden 
bereits die ersten Fahrzeuge notori-
scher und gemeingefährlicher Raser 
beschlagnahmt. Im Vergleich zum 
europäischen Gemengelage hat sich 
Österreich wieder einmal für eine 
gefühlt österreichische, im Sprachge-
brauch des gelernten Durchschnitts-
österreichers „lauwarme“ Lösung 
entschieden, indem die tatsächlichen 
mobilen Gefährder mehr oder we-
niger mit Glacéhandschuhen ange-
griffen und maximal ausgeschimpft 
werden. 

Während in anderen Ländern, wie 
etwa dem liberalen Dänemark und 
der sündteuren Schweiz, als auch 
im sonnigen Italien in Fällen eines 
extremen karosseriebezogenen Alko-

holabusus und/oder Fahren mit an-
nähernder Lichtgeschwindigkeit mit-
unter auch Gefängnisstrafen – dies 
zusätzlich zur Beschlagnahme des 
Fahrzeuges – verhängt werden, ris-
kiert der österreichische Poser neben 
dem Entzug der Lenkerberechtigung 
lediglich das Verbot das Corpus De-
licti, also jenes Fahrzeug mit welchem 
die nicht unerhebliche Geschwindig-
keitsüberschreitung vollzogen wurde, 
weiterhin zu benützen.

Dem findigen Leser wird sofort 
auffallen, dass bei Delinquenz mit 
einem fremden Fahrzeug der Kolla-
teralschaden wohl als überschaubar 
zu bezeichnen ist, da der geübte Ra-
ser suchtartige Geschwindigkeits-
übertretungen wohl nicht mit sei-
nem eigenen Fahrzeug vornehmen 
wird. In diesen Fällen ist aus eigen-
tumsrechtlicher Sicht die Durch-
brechung desselben richtigerweise 
nicht möglich. 

Aus spezial- und generalpräventiver 
Sicht wird eine Nachschärfung im 
Sinne der Angleichung an andere 
europäische Länder pro futuro nicht 
gänzlich außer Acht zu lassen sein, da 
es nicht einsehbar ist, dass unschul-
dige Dritte durch ein paar Unbelehr-
bare und Unverbesserliche beschädigt 
werden.

Boxen stopp



       | 49 | 

Transport Service

| 48 |           

Boxen stopp

!Infoabend 
26.06.2024 von 
17:00 bis 19:00 Uhr

Fachkurs Herbst 
26.08. bis 13.09.2024

am WIFI Graz

Prüfung 
Termine folgen
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Nächste 
Fachgruppentagung
   Samstag, 1. Februar 2025

Fachliche Vorbereitung auf die 
Eignungsprüfung im 

Güterbeförderungsgewerbe 
(Konzessionsprüfung) 

Dieser Kurs dient ausschließlich der Vorbereitung auf die fachspezifischen 
Gegenstände der Eignungsprüfung.
Für den kaufmännisch rechtlichen Prüfungsteil ist der zusätzliche Kurs ‚Un-
ternehmertraining‘ empfehlenswert, bietet jedoch keine Prüfungseinschrän-
kung, da Sie das Wissen bei der Prüfung nachweisen müssen.
Als sprachliche Notwendigkeit ist das Level A2 Voraussetzung!

Schwerpunkte der Ausbildung:
 
• Kostenstellenrechnung, Kostendeckungsbeitrag,
• Indexberechnung, Umsatzsteuerberechnung,
• Frachtrecht, Schadenersatzrecht,
• Arbeitnehmerschutz-und Arbeitszeitrecht sowie Kollektivverträge,
• Beförderungsverträge (CMR), Frachtgeschäfte, Zollrecht,
• Komb. Verkehr,
• Unternehmensorganisation, Betriebsführung,
• EU-Recht, Berufszugang, Gewerberecht,
• Güterbeförderungssrecht, Tarife, Gesellschaftsrecht,
• Versicherungsrecht,  Steuerrecht,
• grenzüberschreitender Verkehr und int. Rechtsvorschriften,
• techn. Normen und techn. Betrieb, 
• Straßenverkehrssicherheit, Verkehrsgeografie, Telematik.

Voraussetzungen
Besuch des Informationsabends. Die Anmeldung erfolgt ausschließlich über 
diese Vorbesprechung.
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!Vormerken

Die Mitglieder der Wirtschaftskam-
merorganisation haben Zugang zu 
umfangreichen branchenspezifischen 
Informationen und zahlreichen Ser-
vices. Damit diese noch einfacher, 
sicherer und schneller im beruflichen 
Alltag genutzt werden können, steht 
die WKO-Benutzerverwaltung mit 
vielen hilfreichen Funktionen zur 
Verfügung:

• Es kann sich jede Person ein per-
sönliches WKO-Benutzerkonto 
anlegen, in dem Daten aktuali-
siert und Passwortänderungen 
durchgeführt werden können. 

• Das eigene Benutzerkonto kann 
mit einem oder mehreren WKO-
Mitgliedschaften verknüpft wer-
den. In Folge kann eine Vielzahl 
an WKO-Services in Anspruch 
genommen werden. Darunter 
zählen der Zugang zu Fachinfor-
mationen auf WKO.at, die Bear-

WKO-Benutzerverwaltung: www.meinwko.at
beitung der Unternehmensdaten 
im Firmen A–Z oder die Nut-
zung des Vorteilsclubs der Jun-
gen Wirtschaft. All diese Services 
können mit nur einem einzigen 
WKO-Benutzerkonto abgerufen 
werden. Auch für Mitglieder, die 
Unternehmen in mehreren Bran-
chen und Bundesländern haben, 
reicht ein persönliches WKO-Be-
nutzerkonto.

• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
können schnell und einfach zur 
Nutzung von WKO-Services be-
rechtigt werden.

• Der Einstieg in die WKO-Be-
nutzerverwaltung ist auch mit 
Bürgerkarte oder Handysignatur 
möglich.

• Durch einen Nachweis der 
Identität kann das persönliche 
WKO-Benutzerkonto aufgewer-
tet werden, um auf exklusive 
Dienstleistungen der WKO zu-
greifen zu können.

• Sicherheit hat für die WKO 
höchste Priorität. Aus diesem 
Grund ist die WKO-Benutzer-
verwaltung mit einem umfangrei-
chen Sicherheitssystem versehen, 
das höchstmöglichen Schutz und 
eine sichere Datenübertragung 
bietet.

Sie haben noch Fragen?
Unsere kostenlose WKO-Serviceline 
unterstützt Sie gerne unter der Num-
mer 0800 221 221 (Mo.–Fr. 8–20 
Uhr, Sa. 8–12 Uhr). 
Sie können auch eine E-Mail an 
benutzerverwaltung@wko.at 
schicken.

0316
601
601

WKO
Service
Nummer
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LKW FRIENDS on the Road
Lkw als Rennfahrer für die Umwelt

Was für jeden Motorsportfan wie ein 
Märchen klingt, wurde in der male-
rischen Umgebung von Leutschach 
in der Südsteiermark Wirklichkeit. 
Die Südsteiermark, als eine der re-
nommiertesten Weinregionen der 
Welt, bietet nicht nur ausgezeichnete 
Tropfen, sondern auch anspruchs-
volle Strecken für Rallyefahrer aus 
aller Welt. Die Rebenland Rallye 
bringt Menschen zusammen, die 
ihre Leidenschaft für den Motorsport 
und die Liebe zu exquisiten Weinen 
teilen – ein perfektes Zusammen-
spiel aus Adrenalin und Genuss. Als 
Hauptsponsor dieses faszinierenden 

Rallye-Events sind wir stolz darauf, 
die Rolle des Lkw in dieser spannen-
den Symbiose ins Rampenlicht am 
15. und 16. März gerückt zu haben.

Ein zentraler Aspekt, den wir beto-
nen möchten, ist die wichtige Rol-
le des Lkw als Systemerhalter. Lkw 
sind unverzichtbar für die Logistik 
und den reibungslosen Ablauf einer 
modernen Gesellschaft. Sämtliche 
Güter des täglichen Bedarfs werden 
mit dem Lkw transportiert. Uns 
allen wurde in den letzten Jahren 
dramatisch vor Augen geführt, wel-
che wichtige  Rolle der Lkw bei der 

Versorgung der österreichischen Be-
völkerung spielt. Ohne Lkw werden 
weder Supermärkte noch Tankstellen 
beliefert. Mülltonnen würden an der 
Gehsteigkante stehen bleiben und 
keine Online-Bestellung würde ihren 
Empfänger erreichen. Eine moderne 
Gesellschaft ohne Lkw wäre nicht 
möglich. 

Rallye-Piloten und Lkw-Fahrer haben 
eines gemeinsam: ihre Leidenschaft 
für starke Motoren und Präzisionsar-
beit. Die einen haben Benzin, die an-
deren Diesel im Blut. Im Lkw geht es 
nicht um Hundertstelsekunden, son-

dern – wie im Rallyesport – um Si-
cherheit und Zuverlässigkeit, die uns 
täglich ans Ziel bringen. Lkw-Fahrer 
werden von Disponenten gesteuert, 
Rallye-Fahrer müssen sich auf ihre 
Beifahrer verlassen können.

Auch die Technik rund um den Lkw 
hat sich in den letzten Jahren deut-
lich positiv entwickelt. So können 
wir heute sagen, dass ein moderner 
Lkw keine nennenswerten Schad-
stoffe mehr ausstößt und durch den 
Einsatz synthetischer Kraftstoffe die 
CO2-Belastung um 90 % reduzieren 
kann. Wir sind sogar so weit, dass un-
sere Motoren im Stadtverkehr hoch-
belastete Umgebungsluft ansaugen 
und nach einem aufwendigen Filter-
prozess saubere Luft ausblasen. Das 

alles ist durch Messungen der Tech-
nischen Universität Graz belegt. Un-
ser Beitrag zur Versorgungssicherheit, 
gepaart mit klimafreundlicher Tech-
nik, macht uns zu echten „FRIENDS 
on the Road“.

Viele technische Innovationen, die 
wir heute im Individualverkehr nut-
zen, haben ihren Ursprung im Mo-
torsport. Hinter Spitzenleistungen 
auf der Rennstrecke stehen findige 
Techniker, die aus den vorhande-
nen Möglichkeiten das Effizienteste 
herausholen und damit die Grund-
lage für Fortschritt und Innovation 
schaffen. So verstehen wir uns auch 
als „Rennfahrer für die Umwelt“. 
Auch der Lkw entwickelt sich stän-
dig weiter und wird wohl schon bald 

von vielen verschiedenen alternativen 
Energiequellen angetrieben. Ein wei-
terer wichtiger Schritt in Richtung 
Nachhaltigkeit und Umweltschutz.

Werden auch Sie Mitglied von „LKW 
FRIENDS on the Road“ und unter-
stützen Sie die positive Öffentlich-
keitsarbeit für Ihr Gewerbe! 

Wir sichern die Versorgung der 
österreichischen Bevölkerung! 

Heute. Morgen. Immer. 

Dr. Christian Spendel – 
Präsident LKW FRIENDS on the Road
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FRIENDS on the Road: Gemeinsames Auftreten ist das 
Gebot der Stunde − jetzt Logcom-Mitglied werden!
Warum Logcom?

Der Lkw ist ein wichtiges und ver-
bindendes Element zwischen der 
produzierenden Industrie und dem 
Endverbraucher. Dies ist der Bevöl-
kerung und den Entscheidungsträ-
gern leider oft nicht bewusst. Um auf 
die Bedeutung der Transportbranche 
aufmerksam zu machen und die ös-
terreichischen Transporteure als sym-
pathische Partner zu positionieren, 
wurde die Marke „LKW-FRIENDS 
on the Road“ von der Arbeitsgemein-
schaft Logcom ins Leben gerufen.

Was macht Logcom?

Die Initiative fällt besonders durch 
die gelben, sympathischen Fahr-

zeugbeklebungen bzw. Fahrzeugbe-
schriftungen im „FRIENDS on the 
Road“-Design auf. Lassen auch Sie 
Ihr Fahrzeug bekleben und machen 
auf die Wichtigkeit der Transport-
branche aufmerksam. Diese Marke 
ist ein Bekenntnis zur österreichi-
schen Transportwirtschaft, von der 
Branche, für die Branche!

Wie können Sie 
helfen/unterstützen?

Bitte helfen Sie auch aktiv mit diese 
Marke noch bekannter zu machen, 

indem Sie einerseits als bereits beste-
hende Mitglieder Ihre Fahrzeuge be-
kleben lassen und andererseits auch 
andere Transportunternehmer und 
Firmen überzeugen, Mitglied zu wer-
den. Denn nur gemeinsam können 
wir etwas erreichen!

WERDEN SIE BITTE MITGLIED 
− Beitrittserklärung ausfüllen und an 
die Logcom schicken: 
office@logcom.org! 
Weitere Informationen unter: http://
www.logcom.at/initiative/ueber-die-
logcom/ 
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TRANSPORTEURE A–Z: Melden auch Sie sich an!

• Das Transporteure A–Z ist eine 
Abwandlung des WKO Firmen 
A–Z und erlaubt eine gezielte Su-
che nach Transportunternehmen 
nach bestimmten Suchkriterien.

• NEU ist, dass wir im Rahmen 
dieses Verzeichnisses auch die 
Möglichkeit geschaffen haben, 

Der Fachverband Güterbeförderung hat sein „Transporteure A–Z“ (das Branchenverzeichnis der 
österreichischen Transporteure und Kleintransporteure), mithilfe der WKO-Inhouse, einem grund-
legenden Relaunch unterzogen:

nach dem „KT-Gütesiegel“ als 
auch einer „Friends on the road“-
Mitgliedschaft (wird derzeit lau-
fend eingepflegt und aktualisiert) 
bei Unternehmen als „Zertifikat“ 
zu suchen. 

• Nutzen Sie die Möglichkeit auch 
Ihre Firma im Transporteure A–Z 
zu präsentieren. Hierzu klicken 

Sie bitte auf „Meine Unterneh-
mensdaten bearbeiten“ (rechts 
oben − Anmeldung mittels WKO-
Benutzername und Passwort).

• Die Nutzung des Transporteure 
A–Z und der Eintrag darin ist 
kostenlos und eine Serviceleis-
tung des Fachverbandes Güterbe-
förderung.
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„Verlässlichkeit trifft Leidenschaft: 
Heiling Milchtransporte GmbH“

Wordrap

Factbox
Firma: 
Heiling Milchtransporte GmbH 
 
Inhaber:  
Alois Karl Heiling

Firmensitz:
Weinberg 70
8274 Buch/St. Magdalena
Tel.: 03332/8180
 
Gründungsjahr: 1965
 
Mitarbeiter: 15
 
Fuhrpark: 6 Milchsammelwägen, 2 
Sattelzugmaschinen und Tankauflieger, 2 
Kranwägen

Tätigkeitsfeld: 
Milchtransporte u. flüssige Lebensmittel

Fuhrparkleiter Hannes Ertl  und Inhaber Alois Heiling 
 im Interview

„Heiling Milchtransporte GmbH hat sich einen Ruf als zuverlässiges und verantwortungsvolles Un-
ternehmen erarbeitet. Doch der Firmeninhaber ruht sich nicht auf diesen Lorbeeren aus, sondern ist 
stets bestrebt, nach Expansionsmöglichkeiten zu suchen. Um seinen Zielen näher zu kommen, hat 
er einen kompetenten Partner an seine Seite geholt und zudem die Weichen für die Schaffung eines 
zweiten Standbeins gestellt.“

Warum macht Ihnen Ihr Beruf Spaß?
 Alois Heiling: Weil er so abwechs-

lungsreich ist, und es macht mir große 
Freude mit dem Lkw auf der Straße 
unterwegs zu sein.

   Hannes Ertl: Im Service-Bereich gibt 
es so viele unterschiedliche Tätig-
keiten, es wird nie langweilig. Dazu 
kommt der nette Kontakt mit den 
Kunden.

Wären Sie kein Frächter ...
  ... wäre Alois Heiling: Schauspieler   

... Hannes Ertl: Mechaniker

Wenn sie in der Branche etwas ändern 
könnten ...

   ... würden beide Möglichkeiten 
schaffen, Änderungsvorschläge besser 
einbringen zu können und zusätzliche 
Möglichkeiten für Änderungen schaf-
fen.

Während viele von uns morgens 
noch gemütlich am Frühstückstisch 
sitzen und ihren Latte Macchiato ge-
nießen, hat die Mannschaft von Hei-
ling Milchtransporte ihre Schicht oft 
schon hinter sich. 
Das in der östlichen Steiermark an-
sässige Transportunternehmen trägt 
an 365 Tagen im Jahr dazu bei, dass 
die frische Milch von den landwirt-

schaftlichen Höfen in die Molkerei 
gelangt. 

Die Heiling Milchtransporte GmbH 
hat eine lange und stolze Geschichte 
in der Transportbranche. Alles be-
gann im Jahr 1958, als der Vater von 
Alois Heiling mit einem Traktor ers-
te Transportdienste anbot. Mit dem 
Erwerb der Konzession für das Gü-

tertransportgewerbe nahm das Un-
ternehmen Fahrt auf und war zum 
einen im Milchtransport tätig, zum 
anderen mit dem Transport von Bau-
materialien betraut. Im Jahr 1991 
spezialisierte man sich auf das Fahren 
mit Tankwagen. Namhafte Kunden 
wie die Molkerei Hartberg, Desserta, 
Berglandmilch und schlussendlich 
die NÖM begleiten und begleite-

ten die Firmengeschichte. Doch 
nicht nur Milch, auch flüssige Le-
bensmittel wie Rahm oder Säfte 
transportiert das Unternehmen 
bei Nachfrage und Kapazität. Das 
Einsatzgebiet erstreckt sich über 
die Bucklige Welt, das Joglland 
bis hin zum Mittelburgenland. 
Der Milchtransport ist täglich 
essenziell und Alois Heiling, 
der die Firma von seinem Vater 
übernommen hat, meint dazu 
schmunzelnd: „Unser letzter Ru-
hetag war 1962. Ein Ausfall ist 
nicht tragbar, daher steht ein Er-
satz-Lkw bereit oder unser Werk-
stätten-Team unter der Leitung 
von Hannes Ertl übt sich in Pan-
nenhilfe und versucht die Panne 
vor Ort zu beheben.“ 
Hannes Ertl ist seit drei Jahren 
mit 25 Prozent an der Heiling 
Milchtransport GmbH betei-
ligt und leitet die Werkstatt und 
den Servicebereich. Obwohl er 
selbst eine eigene Lkw-Werkstatt 
mit 15 Mitarbeiter führt, betreut 
er den Fuhrpark der Heiling 
Milchtransporte GmbH. Durch 
sein Know-how gewährleistet er, 
dass die Fahrzeuge immer in ein-
wandfreiem Zustand sind. Die 
fortschreitende Digitalisierung 
hat die technischen Anforderun-
gen erhöht und Heiling und Ertl 
investieren kontinuierlich in ei-
nen modernen, nachhaltigen und 
funktionierenden Fuhrpark. Um 
CO2 einzusparen, ist man seiner 
Zeit voraus und tankt schon seit 
längerem HVO-Diesel. 

Die Mitarbeiter des Unterneh-
mens zeichnen sich durch ihre 
Ortskenntnisse, Freundlichkeit 
und hervorragende Beziehung 
zu den Bauern aus. Als Binde-
glied zwischen der NÖM und 
den Landwirten erfüllen sie ihre 
Aufgaben mit hoher Kompetenz 
und Effizienz. „Das Wichtigste 
ist im Betrieb der Mensch. Und 
wir dürfen uns wirklich glücklich 
schätzen, so gute und routinier-

te Fahrer zu haben“, freut sich 
Heiling und ergänzt: „Ich darf 
behaupten, dass wir ein sehr po-
sitives Miteinander leben. Durch 
den Schichtbetrieb, der notwen-
dig ist, um eine lückenlose und 
rechtzeitige Milchlieferung zu 
gewährleisten, haben die Fahrer 
die Möglichkeit, ihre Dienste zu 
tauschen und so zu mehr zusam-
menhängender Freizeit zu kom-
men. Natürlich im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen.“ 
Fahrermangel hat Heiling durch 
die offene Firmenpolitik und 
die gute Bezahlung nicht. Doch 
versuchen andere Firmen immer 
wieder, seine gut ausgebildeten 
und versierten Fahrer abzuwer-
ben. Fällt ein Fahrer aus oder 
gibt es einen Urlaubsengpass, 
springt Alois Heiling gerne ein. 
Er ist passionierter Lkw-Fahrer 
und genießt es, alleine durch die 
hügelige Landschaft zu fahren – 
die Straße im Blick, das Radio an 
und die Gedanken dürfen krei-
sen. 

Heiling wurde die Liebe zum 
Lkw sozusagen in die Wiege ge-
legt. Auch an unternehmerischer 
Weitsicht und einem besonderen 
Spürsinn fehlt es ihm nicht. Sei-
nen unternehmerischen Erfolg 
erklärt er so: „Zuhören und Pro-
bleme nicht ignorieren, sondern 
umgehend handeln. Offen sein 
für Neues und Neuerungen, Ver-
änderungen erkennen und mit-
tragen – und natürlich Fleiß, der 
ist unerlässlich.“ 
Der Unternehmer ist erfolgreich 
in seinen Bereich tätig, trotzdem 
hat er immer einen Blick in die 
Zukunft gerichtet und baut sich 
derzeit ein zweites Standbein im 
Baubereich auf. Stets hält er Au-
gen und Ohren offen, ob sein 
Einsatzgebiet erweitert werden 
kann. 
Mit Hannes Ertl hat er einen ak-
tiven, kompetenten Partner an 
seiner Seite. 
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Wenn Begeisterung und Freude als Antrieb dienen, ist ein erfolgreicher Start eines Unternehmens 
nahezu gewiss. Dies wird deutlich an dem jungen Unternehmen Nico Triller Transporte, das im ver-
gangenen Jahr gegründet wurde. Der Gründer setzt mit großem Enthusiasmus seine Ziele um, und in 
Kombination mit seiner fundierten Ausbildung sind zukünftige Erfolge vorprogrammiert.
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Ein gelungener Start – 
Nico Triller Transporte

Firmeninhaber Nico Triller 

Wordrap

Factbox
Firma: 
Nico Triller Transporte 
 
Inhaber:  
Nico Triller

Firmensitz:
Grabersdorf 85
8342 Gnas
Tel.: 0664/59 67 907
n.triller@triller-transporte.at
 
Gründungsjahr: 2023
 
Mitarbeiter: 1
 
Fuhrpark: 1 Lkw

Tätigkeitsfeld: 
Stückguttransport mit Hebebühne

Warum macht Ihnen Ihr Beruf Spaß?
 Weil er extrem abwechslungs-

reich ist, langweilig wird mir 
dabei nie.

 
Wären Sie kein Frächter ...
  ... wäre ich Disponent.

Wenn Sie in der Branche etwas 
ändern könnten ...

   ... würde ich regionale bzw. 
österreichische Frächter unter-
stützen, um gemeinsam gestärkt 
auftreten zu können.

Inhaber Nico Triller im Interview

Nico Triller, Firmengründer von 
Nico Triller Transporte, ist ein lei-
denschaftlicher Stückguttranspor-
teur, der in den Regionen Steiermark, 
Kärnten, Südburgenland, Oberöster-
reich und Slowenien für eine renom-
mierte Linzer Tierfutterfirma tätig ist. 
An seinem Firmenstandort unterhält 
er einen Umschlagplatz, der sowohl 
als Dreh- und Angelpunkt, als auch 
der Zwischenlagerung dient. 

Nico Triller zählt zu den Jungunter-
nehmern, die wissen, was sie wollen. 

und einem klaren Interesse für die 
Branche, hat sich Nico Triller konti-
nuierlich und mit Begeisterung in die 
Verantwortung eingearbeitet. 
Die Möglichkeit, eigenverantwort-
lich und selbstständig zu arbeiten 
und seine bislang erworbenen Kennt-
nisse in der Praxis anzuwenden, ma-
chen seinen Beruf zur Passion. So er-
zählt er: „Es war anfangs nicht immer 
ganz einfach, aber ich habe mir ein 
effizientes Zeitmanagement erarbei-
tet und erkannt, welchen Vorteil es 
bringt, mit seinen Kunden zu reden, 
so löst sich manches Problem wie von 
selbst. Es war anfangs nicht immer 
leicht, ich musste in die Materie hin-
einwachsen, doch mein Großvater 
stand und steht mir jederzeit unter-
stützend mit Rat und Tat zur Seite. 
Das ist schon sehr beruhigend und 
hilfreich und ich bin ihm dafür wirk-
lich unendlich dankbar. Seine vielen 
wertvollen Tipps, die er mir nie auf-
gedrängt hat, haben mir geholfen, 
fundierte Entscheidungen zu treffen. 
Sollte ich mal verhindert sein, springt 
mein Großvater ebenfalls für mich 
ein und das ist für einen Einzelunter-
nehmer von unschätzbarem Wert.“

Die Hingabe zum Beruf und die 
Bereitschaft, Herausforderungen an-
zunehmen und aus allem zu lernen, 

Er erwarb sofort nach Abschluss der 
HAK in Feldbach den Lkw-Führer-
schein und absolvierte erfolgreich 
die Berufskraftfahrerausbildung. Sei-
ne Leidenschaft galt schon in jun-
gen Jahren dem Lkw-Fahren und so 
nahm er bereits während der Schul-
zeit jede Gelegenheit wahr, um im 
Unternehmen von seinem Großvater, 
der ebenfalls ein Transportunterneh-
men besaß, mitzuhelfen. „Als mein 
Großvater beschloss in Pension zu ge-
hen und mich fragte, ob ich an einer 
Weiterführung bzw. einer Übernah-

me seines Kundenstocks interessiert 
sei, brauchte ich nicht lange zu über-
legen, sondern ergriff die Chance 
sofort“, erzählt der junge Transport-
unternehmer. Sein Großvater hatte 
2002 ein Transportunternehmen ge-
gründet und fuhr in den letzten Jah-
ren für die Linzer Tierfutterfirma, für 
die nun Nico Triller tätig ist. Trotz 
Ruhestand steht ihm der Großvater 
stets hilfreich zur Seite. 

Mit seiner soliden Ausbildung, den 
früh erworbenen Fahrerfahrungen 

haben ihn durch die schwierige An-
fangszeit geführt. Seine Erfahrungen 
reichen nun von der Automatisierung 
von Geschäftsprozessen bis zur siche-
ren Handhabung von rechtlichen 
und finanziellen Angelegenheiten.

Nachhaltigkeit ist auch für Nico Tril-
ler ein wichtiger Aspekt in seinem 
Unternehmen. Die erreicht er vor al-
lem durch spritsparendes Fahren und 
die Vermeidung von Leerfahrten. 
Obwohl er offen für neue Möglich-
keiten ist, steht die Anschaffung eines 
Elektro-Lkw aufgrund der aktuellen 
Reichweitenbeschränkungen und der 
von ihm zu fahrenden Touren derzeit 
nicht im Fokus seiner Überlegungen.

Nico Triller zeichnet sich durch seine 
Kundenorientierung und Begeiste-
rung aus. Er geht aktiv auf die Wün-
sche seiner Kunden ein und setzt al-
les daran, sie bestmöglich zu erfüllen. 
Sein Engagement und die Freude an 
der Arbeit sind die Schlüsselkompo-
nenten seines Erfolgs.

Mit seiner fundierten Ausbildung, 
Leidenschaft und der Unterstützung 
des Großvaters ist Nico Triller auf 
einem vielversprechenden Weg, sein 
Transportunternehmen erfolgreich 
zu führen und auszubauen.
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Fachverband Güterbeförderung ent-
schieden gegen jegliche Ausbeutung bei 
Paketzustellern
OTS, 18.12.2023

• Baggerarbeiten
• Transport-Schotter
• Kernbohrungen
• Abbrucharbeiten
• KFZ-Werkstätte

Tel.: 0664/50 32 130
Tel.: 0664/416 20 30

OTS0127 5 WI 0397 PWK0001 II                          Mo, 22.Jän 2024

WKÖ/Transport/Güterbeförderung/Lkw-Fahrverbot

WKÖ-Fachverbandsobmann Fischer: LKW-Fahrverbote beschränken unsere
Betriebe und gefährden die Versorgungssicherheit

Utl.: Fachverband Güterbeförderungsgewerbe der Wirtschaftskammer

      Österreich spricht sich klar gegen LKW-Fahrverbot auf der A10

      in Salzburg aus =

Wien (OTS) - Mit großer Sorge blickt das heimische

Güterbeförderungsgewerbe auf das angedachte LKW-Fahrverbot auf der

A10 zwischen dem Knoten Salzburg und dem Knoten Pongau, das sich

aktuell in Begutachtung befindet. „Erhaltungsarbeiten für ein

modernes und sicheres Straßennetz sind zwar notwendig und auch

unterstützenswert, es müssen aber die langfristige Planung und damit

auch die Planbarkeit im Vordergrund stehen. Ein Wildwuchs an

Fahrverboten ist, gerade im hochrangigen Straßennetz, auf jeden Fall

zu vermeiden“, erklärt Markus Fischer, Obmann des Fachverbands

Güterbeförderung in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).

   „Es kann nicht sein, dass immer der Schwerverkehr mit etwaigen

Verboten das Nachsehen hat, während dem Individualverkehr freie Fahrt

gelassen wird“, so Fischer. Das hochrangige Straßennetz wird zum

Großteil aus Einnahmen der LKW-Maut finanziert, die Mauterlöse

machten 2022 mit rund 1,677 Milliarden Euro mehr als die Hälfte der

gesamten Asfinag-Umsatzerlöse aus. Gleichzeitig leidet der

LKW-Verkehr weiter unter den meisten und größten Einschränkungen.

Zwtl.: Fahrverbote gefährden Infrastruktur und Versorgung

~

*   Kurzfristige und unüberlegte Fahrverbote ziehen weitreichende

Probleme mit sich: Die heimische Transport-Wirtschaft wird massiv

beschränkt, in weiterer Folge ist dadurch auch die generelle

Versorgungssicherheit gefährdet.

*   Lieferketten werden gestört, was zu längeren Transportzeiten und

höheren Kosten führt.

*   Bei Betrieben, die auf Just-in-Time-Lieferungen angewiesen sind,

kann es durch solche Verbote gar bis hin zu kompletten

Produktionsausfällen kommen.

~

   Ein effizienter Güterverkehr ist fundamental für die
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beschränkt, in weiterer Folge ist dadurch auch die generelle

Versorgungssicherheit gefährdet.

*   Lieferketten werden gestört, was zu längeren Transportzeiten und

höheren Kosten führt.

*   Bei Betrieben, die auf Just-in-Time-Lieferungen angewiesen sind,

kann es durch solche Verbote gar bis hin zu kompletten

Produktionsausfällen kommen.

~

   Ein effizienter Güterverkehr ist fundamental für die


WKÖ-
Fachverbands-
obmann Fischer: 
Lkw-Fahrverbote 
beschränken 
unsere Betriebe 
und gefährden 
die Versorgungs-
sicherheit
OTS, 22.01.2024


WKO-Eingang blockiert: Gewerkschaft und 
Klimabewegung fordern: „Güterbeförderung 
auf Schiene bringen.“
OTS, 26.01.2024

www.kskraftwagenservice.at
8321 St. Margarethen/R • Eicherweg 1 • T.: 03112/33 66-0

32 Jahre KS Kraftwagen-Service – Planen Sie Ihre Zukunft mit uns!
Wirtschaftlichkeit und Wahl der richtigen Antriebs-Tech-
nologie stehen im Vordergrund betrieblicher Entscheidun-
gen. Effizienz verbessern – Betriebskosten senken und 
Umwelt-Auswirkungen verringern. 
Mit FORD TRUCKS und IVECO haben wir derzeit genau 
die richtigen Partner. Beide bieten sowohl innovative 
Antriebe wie Elektro- und Wasserstoffantrieb, CNG und 
LNG. Vorrangig jedoch sind im Nutzfahrzeugbereich noch 
immer Verbrenner-Motoren im Einsatz. 
FORD TRUCKS hat mit dem F-MAX im Bereich der Sat-
telzugmaschinen einen sehr guten Marktstart hingelegt 

–  mit der F-LINE Schiene bietet man in Kürze auch 
Chassis-Fahrzeuge an. Für Infos steht Ihnen F-Trucks 
Austria unter +43 505021-0 gerne zur Verfügung.
Auch die IVECO Palette hat sich nun komplett erneuert 
– egal ob Daily – Eurocargo – S-Way X-Way oder T-Way 
– sämtliche Fahrzeuge bieten hohe Qualität zu niedrigen 
Preisen. Herr Ronald Friedrich unter +43 676 88918650 
berät Sie dazu gerne.
In Verbindung mit den Hersteller Wartungs- und Repara-
turverträgen und der  KS Kraftwagen-Service als Partner 
starten Sie in eine planbare Zukunft.
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